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ordert

^eine Deduktion - nur Bruchstücke - aber

vielleicht Bruchstücke , die unzusammen

gesetzt , solider sind , als ganze Fascikel

Von Deduktionen . - - - Mag sich der

DiploMatiker hinsetzen , und aus den zusam-^
MengestoppelteN Wahrheiten ein^ statistische

Grammatik für die Deutschen sammeln ,

wenn anders in diesem Fache Schmidt

für unsere Vakerlandsgeschichte und Rechte

Nicht schon mehr ist , als Gottsched war ,

W er unsere Sprache urbar machte «

Sind diese Beyträge angenehm, so M

es Nicht an Supplementen fehlen . Jedes
- - As Dorm



Document für unstre Nation ist ein Stein
Sur Grundveste , und ein Beytrag zur
W>ahrheit für alle Nationen » 28 i r haben
nichts gesagt ; was gesagt worden ist, haben
^euke gesagt , die glaubwürdiger waren , als
wir , und die so mwerwerffich sind , daß
sie uns übrigens zu aller Entschuldigung
dienen . Wir sprachen nur denjenigen Nach,
die Autores Classici der Gemeinde

/ sind .



^ „
§- I -

^ -- P- liste « « m, Mismi MtenhM
und Haben ihnen geHrrlöigk .

^ahrh-iten können nicht besser erkannk
Werden, als wenn ße Lurch Wider¬

sprüche verschiedener Zeitalter in ihr hellestes
Lrchr gesetzt, und die BewahrkhsiL der Zeugen ,deren Aussage , für oder wider Hie Wahrheit
war , genau geprüft wird . Wie weit wich die
Lehre eines Grcgorius VII . zu Ende des XI .
Jahrhunderts von der reinen Wahrheit des er¬
sten Christenthums «ich der ersten Nachfolger
L- r Apostel ab ! Nero war ein Tyrann , und
dennoch lchrete ein Paulus (g) seine Gswait ftx
von Gott . GAgorius I , Leistn Namen ' von
dem VI! . so sthr entehrt worden ist, sqgt vmrr

A z Kai ,

c «) Ko«. xin . r.



Kaiser Mauritius ( K) Unser gottseligster /

und Von Gott verordneter Oerr Gregor

VII . war alstz ein offenbar falscher Ausle¬

ger der Paulinische ßehre ^ da er in einem

Decretalschreiben zu behaupten sich erfrecht .

( c) Die weltlichen / die Gott nicht kennten /

seyen die Erfinder der Obrigkeitlichen wur¬

de gewesen ; jedermann wisse / daß NomAS

Und Fürsten ihren Ursprung Denjenigen zu

yerdgnken hätten / welche ohne Erkenntniß

Gottes durch Hochmuth / Raub / Treulos

sigkeit / Mord und alle Laster »nrer Lntrieh

des Teufels / als des Kerrn der Welt /

Ker ihres Gleichen nämlich über die Mens

schen zu herrschen sich bestrchren , . . , Und

s t>) Liö. ««. 20. kuKimur öc s veo syyAmtu ? D»-

ipilluL yoKer.

sc ) L. S. ex. ri - ->?- Mräuin . tsM. 6- M- r . t - «t .

147 l viZnims s fecuI-äkLu- er. -mVeuw -Anor-inl -bu,

inuent». nesciLkKege- Sc äuce- -b »5 Kgbmüs

xrincixium - q»i vnm iM«. r, »r « ^superdig . r-x. °l5.

xerüöi-. - Ko°. lci -iii5 -x°ttr ?myvniu- ck: k««°

xrin-ix- . ^b° 1° - ä- Uc- r . »zimnr- . Lx°r

pzre-. scUicer kowine- . äomins » - ° e» cux. älksce ?s

inwl-rch-li xra°ülmktio°e - iLS- uerunr - S--- Lout.

«i-rn-IeUlis k- t7Z-



bald hernach : es stx ausser Zweifel / daß die
Priester Christi für varer ' - und' Meister der
Könige und Fürsten gehalten Werden . Zu
destsn Beweist der Bann diene / in weichen
rheiis Könige / theils Kaiser von den mei¬
nen Pädsien gethan worden waren . Hättest -
mals Liu kay den Frevel begangen , eine solche aus -
rührische and zum Untergang der allgemeinen
Sicherheit abzielende Meinung Hon der Gemalt
der Obrigkeit öffentlich zu behaupte », so wäre
rs die Pflicht des ersten Bischofs gewesen , einen
solchen StZrsr des Friedens aus dem Schosse
der Kirche M tzerstossen. Allein sS ist leicht ein¬
zusehen , warum dieser schändliche Satz über den
Ursprung der Obrigkeit gewagt wurde . Es ge¬
schah , um auf dieses Lehrgebäude eine wichti¬
gere Folgerung zu gründen , die Verweigerung
des Gehorsams , eines Gehorsams , der den ersten
Christen -ine der heiligsten Pflichten war . Ganz
anders dachte Terkullian,M er im Jahre 217.
im Namen aller Christen au den Afrikanischen
Stadthalkrp Scapula schrieb ( cy: Lin Christ

A 4 weiß /

sä ) Seien-, -mxerarorem z vso Nm conttitui Lee. Coll-
Hrus rmxergrorem 2 Oeo Luo eoErur Ac. Lolimur



weiß, , daß der Kaiser von stineyi Gott ger

Aetzt werde / . deswegen mM er Ihn , noH»
wendig lieben , fürchten/und ehren . Wir

ehren den Kaiser , als emSU Mensch / der

nach Gott der "erste ist / üfid Ms der Kaiser

ist / daschst er von Got » ethMen . Ed ist

höher als alle tNenschen , md' em^ er nur äst
lein niedriger ist / als der . wahre Gott »

Dieß , ist die sinstimmM Lehre aller Kirchen »

Väter x und CH- rysoßoMus sagt : ( e) Der Zpö -

,stel zeigt an / daß diese HWNb auch den

. Priestern und . rNSnchest / nicht den Melkst»
chen «stein - gegeben sind Mne stds Geebr

ße^ vmerhan der Dbrigkerr / die Gewalt

Lber sie hat : gefetzt / du ftxeft ein Apostel ,
oder Evangelist , oder Prophet , oder wer du

wollest ; denn diese Untcrrhamgkeit thut der

Gottseligkeit keinen Schaden . In dem noch
unverdorbenen Zeitalter des Christenthums ha»

den Bischöfe und Päbste die Wahrheit dieser
Lehre

imgerÄkorsst' , vc kiomirisM« Voo tsclinckiim> Zc

duiä «it , L Der», cvnjscukm». Oiqiüb«» msjor sk»
Uui» ic»Io vsro psv mmor e!t.

< - ) In der xxiL Homiiie üb » die Existel an die
Röniec»



Zehre auch in der Ausübung thätig bewie¬

sen ( k) . Sie huldigten Königen und Kaisern ,

damit die bürgerliche Gesellschaft rnhig bleiben

mögte ; und wie könnte diese wohl ruhig

Kleiden, wenn dem Regent nicht das Recht

verliehen wäre , über alle Glieder und Guter

"derselben , ja Har auch über die Fremden , so-

Md sie sein Land bettelten , zur Erhaltung der

' allgemeinen Wohlfahrt freye Macht und Ge¬

walt auszuüben . Die Geschichte läßt - es uns

Acht ' an Beyspielen fehle «. Als Leo III .

im Jahr 800 Kar ! den Grossen zu Rom alS

Miser ausgerufen , und gekrönt hatte , leistete

er ihm die Huldigüüg' öffentliche welches die

zeitgleichen Geschichtschreiber so gar mit einem

latcittischen Worte ausdrücken , dessen Aus¬

druck den Sinn der allergrößten Unterwürfig ,

k-it enthält ( x ) - Als Pabst Paschalis I.

beschuldigt worden war , daß er in seiner bi-

schöflischen Residenz zween vornehme Römische
Ä 5 Her -

( f ) NstLlir LIsxsnäer LA ceci. ko«. x. Noch
triftiger -ewelftü solchesvön Galliens Bischöfe!! kreu-
ves äss Uberres äü 1' oglüsOglUcsne clwx. xog. ; I2.

sb ) ^imouiur lle ze/i» , Ls. 4. 90.
eoäLMxomince mors giniguoruiri xi' incixum»äorstiW
eli. Lvny tteuberr /citxe. F. z;



Herren - die sich gegen den vom Kaiser Ludwig
dem Frommen in die Wgisrungs - Gemein ? bei
schüft aufgenommenen Lothar getreu bewiesen ru
hatten , Hatte enthaupten lassen, , so schwur er de
nebst Z4 Bischöfen vor den Kaiserlichen Ge- U
sandten zu Rom einen körperlichen Reinigungs - D<
Eid , daß er an diesen Mordthaten keine Schuld d>
hahe ( d) . Gregor IV wurde , nach seinem eige- V
um Berichte , von den Fränkischen Bischöfen L
erinnert , daß er des Eides der Treue , den er v
dem Kaiser geschworen habe , eingedenk leben 6
wöge (i ). Im 8ken Jahrhundert hielten sich
die Päbste noch für Clienten her MorgenläN « g
dischen Kaiser , und setzten in ihren Briefen : §
» m Jahr , da unser Lßerr , Kaiser Lonstan » L
tm , regierte (k) . Baluzius selbst , welchex ;

behaupt «

(!>) ÄK « gx, Nsubsrum x. 48- ^
xsnirr -ls

isi ) Leo? Nibjungiris, insmorem in? eile riekers jukursn,
sti» klvN ksül iwxsrslori . gx.
ro«. 4. Noch mehr von der Leistung des Eides der
Treue der Päbste hat Baluzius in nm. s<i oxx. ẑ,v-
bsräi x. izz. gesammelt.

l xsnoxl. x. i;<-. l-gurror-ie
MSHmmj-oreFste, x. ; S§.
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behauptet , man habe niemals geWeiftlt , - aß

rm Bischof - der eidbrüchig Regent gewor¬

den wäre , abzufetzen sey, sagt ausdrücklich ( ) -

Unter dem Gefttze - er Leistung des
E^e-

der Treue war such der Römische Bischof

begriffen ; denn aus dem überall üblichen

Rechte / erfolgte / daß der neue Padst dem

Laiser die Treue schwur / und daß dieses

von ihnen geschehen ftp , lehren d. e alten

ben Geschichtbücher ,

sich Kaiser Constantms berief m - en Angele -

än« gmheiken des Athanasius den Römischen Bischof

en ; Ziberius nach Mailand , und redete ihn asio an :

an» weil du Bischof unserer Srsdt bist , so Hä¬

her hen wir dich hieher berufen wollen . Wär ?

up« Gregor VII . an der Stelle des Wenns ge¬

wesen , so würde er ohne Zweifel geantwortet
l->e- hgbm : „ Eure Majestät haben mir nichts zu

„ befehlen , noch sich in die Krrchengeschäfte zu

„ mischen ; denn es muß Ihnen bekannt seyn ,

« daß Zch das sichtbare Haupt der allge -
d-r , „ mev

sl -) In Wt. «a ?. r»2- P? rure vbiguL recsxka
^

requebmur - vt »ouus xonktke» Lomsnus tzontiooem

üäeikac- r - rxrin - . xi ; iächu °ä- b ixü - E- Mum <-tk.



mernen Kirche bin. " kiberius aber verhielt
sich ganz andtrs ; er sprach : DieGenchee sol¬len m den Dingen , weiche die Ki che angs -
hen / mir größter Bsii - greir geka - rrn wer¬
den . WLnn es dir s!s.> beliebt , st, befehle ,
daß ein Gericht üd . r den Lrhanasius bestel¬lst werde ( m) . Gregor der Grosse nannte sich
m einem Bnefe an den Maurik - ns (n) . Smub
und einen wurm , den mir. ist . . », Lnechr der
Kaiser / weicher dem Befehl unterworfen /
das Gesttz erhalten - - , auch in verschiedene
Thesis des Erdekwlfts verschicken lassen ,und dem Kaiser Gehorsam geleistet habe .
Es scheint , besagter Pabst habe noch gar nichts
von der EMnkion der Clerifty gewußt , als er
schrieb ( o) : Gott hat de »n Larser alles gege¬

ben
( m ) ' rkeockoest. LA ccck/ W. 2. atz,. ,g".
( n) L-i-. /// . ex. 6; . vominorum sll5cex>. itzg,ksec - iommis weis loizuevs <zuili lum, nw xuiuis 8x

verruis . , . ? cr p»e, leromp vkimum vsLrum.
Wüignu« Lmulu« veKer . . . . tzgo mMoni üibitzL «

Nl!
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eaineiem leZem xer ckiuerüis rerrgrum j-grres trgn ^
^

MitkL . imxCI' gtvli oi)LeNentlZlNxiALi)ui. ^-
( s ) 4-i-. /// . ex. 66. Ssl ' snMm: vomini MSIimxsmtsr »

. . . . LrieniKmu« Domino« -loSer. . . . v- or omnis ek
« Wmr - Lc --omlngri - um oo» LIum millkibu« . üch
etlsm ssccräoübu« cooceNt,



rz

bsn / und ihm das Recht verliehsn , nicht
elt nur üher die Goldaren , sondern m,ch
Äs >-is . Priester zu herrschen »

' Besagter Gregor trotz nicht iM . ; nmdesten Be-
, denken , den Bischof Sev- - rus in DqMeja auf

RaiserÜchen Befehl nach Rom vorzuladen , da¬
cĥ

mir daselbst die zwifchm ihm , Römischen Ki«
fchof , und dem. Bischof von Aqmlejs vorwal -

^
Lende GlaubensstreMZkeit , durch ein Concilium'
entschieden würde - ( p) . Als der Kaiser Mau -' '̂ ikius dem Gregor befahl , daß er mit dein M»

^
schof zu Constanr - nopel , der sich den allgemeis

/ . neu Patriarch ( ein für ein PäbMches Ohr un-
^ erträgliches Synsrimimn ) nannte , friedlich le¬

ben sollte , schrieb er an den Kaiser zurücke - Was
mich bernffr / so gehorche ich Dero Durch ,' - auchtigsten Befthien / und Verlange Denfek »' den Gehorsam Zu leisten ( - , ) . Der große
Gregor , welcher jede Herrschsüchte Benennung

c

Z

auch
<I>) 7. kp. 75. suxlL cüirMÄüKwi 5. ^- - reniMm-

rerum Nowini wssioiiem sä L. ketri UnUng. cum rujz
rb<;uscibus vonire re volumus, « SMSMS tz-noäoäs

glllss i»t?r vor vxrliwr , äubieisre tuAcemr.
7 tg > ^ «P. 20. - «tzrsotM» sä m« mtiyxl, 8ere »M-
, wis luiuoiiibs- obsä-enrigi » xrsebeo. « . Vobis ob«.
! Llsebors äekärlo .
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auch des vornehmsten Priesters für ein Verb «

chen gegen den Glauben hielt ( r ) , schrieb

Kaiserlichen Befehl , darin » ihm Friede gebotep »^
wurde , an die Kaiserinn Constantittä : Es

dem Asttseligen LZerrn gezremt , dieses de Ä

Priestern ; u befehlen ( z) . Vitalianus Gge

kannte die Herrschaft des Kaisers Constanz wigrür

! ig , und reisete ihm , als er im Jahre 66Aai<

nach Rom zog , mit seiner Clerisey entgegetzmni

um keine Art des Gehorsams zu unterlassen Groß

Diese Gesinnungen waren nicht nur einzeln ««^

Päbsten eigen , sondern sie waren das BekemMr !

»iß der sämmtlichen Vorsteher der Kirche - Dkeo i

Römische Bischof Agatho und Sie auf dem Codorg

cilium zu Rom versammelten Vater schrielxZum
M den Kaiser CoNstaNtinus Pogvnatus , allvon

wir alle , die kleinsten Vorsteher der Au «Kais

Christe , Lnechte Eurer Christlichsten ^ cr
-

st ) Lrö. es. 19. «/ . 747. in Mo LeleNovocÄ^^
( vniusrsgli» 8gcsräorir ) conientire -rikil ett ^

Mein xeräere. <7)
ss ) LÄ» ex. Li. 8-c rslltzioüm» voiniüüM öecml,

iüa xrLecixerel iacerävtibus. ox

s 1) Laranius «-j m». 66; . ViMgnus erz» LonMat r "

NtiUmn xenus obL-; Uii xr-etsrmiür. Oüui »m vroW

, xroisellmr elt «nun Z«»srs ĉ rirrkis-



, „Schaft danke » für diejenigen Dinge ^ die

h^tedurch LaiserlicheN Brief befohlen worden

shFnd ( u ) .
; de Auch solche Public istcn , welche die Vor -
rs eljüge einer Oberherrschaft auf die Etiquette
z wigründen , werden aus der Geschichte den dem

66Kaiser von dem Pabste zugestandenen . Rang er-
zegeffmnen. Pabst Hadrian I. ließ Karl dem
n ( cgroßen , ehe er noch Kaiser ward , die Ehre der
§elm,-xchten Hand ( x ) . Vor eben diesem große »
keniMrl , als vor feinem Herrn und Richter schwur

Meo der III den Reinigungs Eid wegen der ihm
l Codvrgeworfenen Verbrechen öffentlich ab ( v) .
rielxZum Schluß - nur noch einen einzigen Beweis
alßvon der Unterkhänigkeit der Päbst « gegen den

8>injKaisertron . Als Pelagms I. im Jahre 558
Acr dem
chas^ su ) Tom. XVI. concilior. Xe§. e<Iit. ksiis. p. iz6. ch.
oegbl̂ ) r« Drt« x. r; ; . Renoir LkrMz-

. nUIlmus Larolus Xex clexrersm msnum konriLcis.
« ĉ aro/oAt. xeMmm sx Xsubsrum

cuil, -2. . Kex iis, xroxrer -juss Lowsm venersr kicieniis,
oxersm lMpsnäir. In «zuibus vt msximum > ira äitki-

»Kiint cilliwum eigr, -i>? jnueNiZgnüis Eelicer , >;use xon-
-<>M rikci obüciebsntur , criminibus. §.

,!» «x»-! toM, z. txerriax. rc>. I» «oirlxsiAu <7r>
rvli !»rm!»r.



dem König Childebert sein Glaubensbekenntnis

nach Frankreich fände , schrieb er an ihn also

Wtz sehr Habs ich Mich zu bestreben , daß i«i

den Königen mir meinem Grub : nebe kennt

niß gehorsamst aufrrart ^; da die heilig

Schrift gsbeur , daß auch ich ihnen unrerrhä

mg ( 2) °

§. n -

Kein Pabst ward ohne Kaiserliche Bestä¬

tigung für gültig erkannt ; auch haben die

Kaiser von Rechtswegen die Aufsicht über

den Römischen Stuhl ausgeübt , ,Kirr

chevgesätze gegeben , und Päbsie .

abgesetzt .

Daß die alten Kaiser ( a ) , auch der Herule
Köm

( 2) Lx. Wräuür. M. c«k. ; zr. t ^usnro nobis E
äio sc IskorL tslüße - Mumeik, Vt vbtchuium caiweLi
»is »olkrsr reAbiu wioikremüt t ymbur nos eri»
8VLOirt03 eÄL, ünAae tcrixrur-lL xrnscixmnr.

( s ) Lslorius ÄrE. -»«I OrckiostivLe» exiilöax
rüm Nomgnskum - non l8cus, sc »Ilorum» Leri' ««.

»ori xorersnr sbrgiis conllrnkueoraw - ĉ ui «
l-ür tenixoribus sxuä lromsw iw^srirrmnt . Lü' - Mri



König Ldoqcer ( b ) , die Lstgokhlschen KöG
§e ( c ) , der Griechische Kaiser Justinian I. '

und
^ ko»c-->--r. rmj>. L? / « E . W. «x. §. tz.
Nsionius '/iä -1-18. ^OiNî ONU! , vr Lie
ii n̂iäein cenum S/Isr; in eÜAenäoe îlce ^O I)ei nnî
tnxoremii , eLMÄsnäum eL iuäiciuw. Vvinini ' iinxe-

. ,rgWiis. - MkL Vestrstzett , ä? kgc pgrrs ksrse iuäi-
«iuw. öir. 6erl«i». r ?»»». i/ . ^ ^7^. Vtzrsr «
trsäunr kütoriLs. VÄ>»lj/c1,W >M"» vllü,' in Lc, .̂ cn-
>>->vrtt per iinpersro, es 5- , exss Ndmznos fuisseäscils.
Luitprsväiis ^?« xÄ» Lv-rrfÄi-r- Ŝ/>.
r >L^Letz ^ro . iMLk ä7EM ' iii schein e,t I-SIM-
rmus, 8c in rÄe Ni-itirer cönstiküwSi LLromü- «ii.
ÄA. 4iy. K. 4; 6. « >e/»r§t. Leatlttiäine tit »
FrSMcliittz iä sä üüvLioriim rlettcokuin noririgm v«r
luinus psrueni' re.

El>) 7«». X. <?M-Ä. cÄt. K«x. ?a »D A W/ K tz.
vero SUgüiä eorüin äliensrb ' Mü- rik ; ineKcgK

Ltizus iniru ' m illäteenir , Lrgutz Lcienti , vel cüiNeiti.
Uenii sccixienn ^ue .:nü' êrn:!:

Ek' ) ÄngüssiNsm Vk Srdbo sä LruenujL
HM- rtznt > -iä mäiciuln Lezis TjiSväoii-i i. c- s. 4 ^

, Lr cocxsiutir sgere, vr vikrrtorem äsrec r » xHü sxv-
Lolicse. 7Mi L csi-ci?. eäir. Rtz. x. ^4: Visixar ^
res 8c «liis chiscbxUixte äeäit ; Lc ; Eu- n tzki vtisW
Li lche renesnrur. Luichmnäus LLi ne AM:
i-r' tis r; - . kecru» ^Iti »ä« vrblr ej>i5c«j>us a j -sW

- -Romsm, ,t üL , ,xoLollc »e Mrsror , minimr. IÄ»«
. X; McNi



und seine Nachfolger ( ä ) , die Aufsicht übet

den Römische » Stuhl gehabt , und die Päbße

Lestättigt , baß ferner die Pabste , besonders

Gregor der große eingestanden haben , daß di»>

srü Recht den, Kaisern zukomme («) , ist unklug -

bar . Daß aber die Karolingischen Kaiser nicht

minder die Pädsic mit derselben eigener vnwei »

ZerlichenEmwillisung bestättigek ; daß dieSäch -

Aschen Kaiser gleichfalls Pabste ab - Und einge¬
setzt

K. cortcri. ê§. 2§o. Nymmgciiusmxremis ekk, Le

äe LuocLcloncHnociüNcleinenrissuno rrgi Arskissreiu-
lir , Sc rein Neträerü' lüi > eueniÄe rsüsius LK. »F. <7«/^

E . Ui>. <!>. r; . Äui notiri resxonclittis
in Lxikcüxsru- eleüione iuäiciü. OxokreLsl enim sr-
dillw dvni xrrncixis obsäirn

( ä ) kaxi dttri«,-. rom. 7. j>s87i c?, ' rt-c-r»i aM. ,/ . L.nüirrr

nä. E . 10. UsdlUon comMi-tt . m o><i-

L. I i r. /tz. LleLins non te Hörebsk VI xoiitifex znrs
eonürmstioosm. smuw» 6srner . !-Lr. Lm». K-r».

xr>UirLc«M, x, 9. /-/§.

( e) snM, Vikicomis /. -?e Vre?sr » ci,̂ . 40.
5' ie. eom. 4° 2!6. §3crum ar»i INI-
Nlüeriuin gd iinjrergtore eoMiviüuln ZAncitcir. krenc.

i ' LAi loi». // . 4' 5 ^
rros riäHsnricum Itegsin celerirer äkKinrmir> x«r <ZU0L
ÄceleÄioneni ju^er l'o Âernii , öi ne

xiseizerer <srrtznriu« «̂ orsruir,



setzt HOe« ; Saß ferner die Fränkischen
m gleichmäßigem Besitze diefts Rechtes gewesenssnd , Meß muß als ein Beweis neuerer
w- itlaustiger erleukert werden .

2«- - »

Daß die Karolingischen Kaiser dieses Recht

» rEchVe ? ^ ^ Römischen EaS- A
G uA 1 E ' ^ u Laudett i -westirk, auch den" vmyi zu Rsm o. -d-nirt hüben , bs-cu. ' -n
nur das Canonische Recht fv ^

Gregors Werke herausgegeben haben ( h ) , wA«
« äml ch^ ' 7^^' ^^eglichM Gründen daßNamllch LseldseAroße und- Mns r - r». K

'

men das Reche den PMz »

r « « - « LÄL ? " L
L^mische» VEe folgeud - n Eid k? derPabstwahl abzuschwören auf : M verlbre ^- .daß rch vsn heme a » will aereeu

'

. .
^

MSN»
c 0 SiSÄS. LXM. cap. ,2. ^ 4 » .
<K) e°?»McE,- . Ä, c, .̂ «MLi».
. ( b) / » r--kavty »»Ü/W. 7. « 216

- » - - - - - .
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mcm Lebenlang nach meinem Verstand und

Lrafrem und daß der ; rm> pabsit ' oum erwähl¬

te m. t meinem Wollen nicht eher conftcrm

Werden Mv bis «r in GegeEart des L « s

ftr - Uchen Gesandten diesen Eid Abschwöre

( i ) . Auf diese Vsrordvüng des Pabsies Engn -

^ nius II beruf . « sich Sttv I im Jahre 962 und

Heinrich II im Jahre 1014 zur . BchaMtmig ih¬

res Bestättignngs - Mchts umstandlrch ( b) .

Endlich widerhohltetDauch dre Paoste Stephan

VI und Johann IX diese Verordnung , Kraft

welcher det neUe Pab. fi in Gegenwart der ..-. arftt'

lich -n Ä- sandttn tonftcrirt werden mußte , da ,

Mlt nicht die Leserliche Äuchyn ^ t v - rmm -

de ^r werde , wie das Canonische Recht ( I -

und der v ° m Pabste Johann IX. im Jahre 898

zu Rom g- haUeu - Synodus ( m) bezeugen.

^ °y^ Srexkan ^ ?--k» i >m°- NE- - . - 5 V- , V- . ÜMV! s

Muck ( Lu ^ Mi N. ä. cretum) E, ° Mn. unr

4u°ä »n°° i °c-g°e°ü jos ° ° « IX. m c°°- ch° X° wE

trtimt bildmr. j>->L- z - D V .
(i<) 9̂ - . «- 8- 9- ' °' 4- «-

( ! ) ÜM- S. T- XM. cax. -8- t. >. 2Zi
^"

297 «. 4. dls iwx-r>->U5 tioüonkc - - . ^ MwuÄl« .

iwx^o' ld k- m°Mc°i >ti - windamr . - » 87° »-

ir-r. ircŝ



Also gaben auch die Sächsischen Kaiser in

Ausübung der Aufsicht über den Römischen

Stuhl und des Rechts , die Päbste zu befiäm -

gen, den Karolingischen nicht das mindest « MH. -

Im Zähre 962 huldigten die Römischen Bürger /
Die Cardinäle , und Pabst Johann XII . dem

Kaiser Otto I. Sie nahmen den heiligen
Baiser in die Stadt , versprachen ihm die

Treue / und schwuren / daß sie niemals einen
pavst ohne die Einwilligung und die Wahl
des Herrn Baisers wählen oder ordimren
wollten (n) . Daß ihm auch die Cardinal « gehul¬
digt haben , ist erwiesen (v). Auch huldigte
der Pabst Johannes dem Kaiser gleich anfangs
( p) Obgleich die Constikutiorr von der Pabfl -
tvahl , welche Leo heraus gab , und die im Ca-
nvnischm Rechte nachzulesen ist ( q) , alles obi¬
ge bekräftiget , so gab doch dadurch dieser Pabst
HM Kaiser mehr nicht , als was ihm ohne hin

BZ schon

sn ) I.uitxrsn<!. 7̂ 7. c«̂>, §, 0̂ , . 1̂,
( 0) I. liitxr2nä. //7. 7?. caj>. II .

( ? ) 77. 7,' 7. . ' 7 csj,. 6. 7. II2. ,'Ugeschweige!!, was W
bisaytem o-. ir cgx. 9. steht, welche Stelle wir richt
anführen wolle!, .

( g ) O- M- L LX777. r; .



schon vermöge Landesfürstlicher Hoheit gMh »
rrt - Heinrich II . wußte gkichfMs sein Recht
nachdrücklich zu behaupten . Er setzte nicht nur
BeneVck V/II . wieder ein , « d v- r - agts
HM -s - genpabst , Gregsr (r), sondern er böhielk
Kch miß Beziehung auf die VervrHnungrn des
Eugenius II . rmd Leo VIII . im Jahre 1214
H« s Recht ausdrücklich vor - veryröge Hessen
kein Gabst anders , als in Gegenwart der Kai¬
serlichen Gesandten ordinirt werden dürft . sz).
Also übten auch die Fränkischen Kaiser ihre Ge¬
rechtsame ungehindert aus , Heinrich ! II . setzte
im Jahr ro. 46. , z Gäbst - ab, und schlug dm
Bischof zu DamSerg Gwidegew zu dieser Wär -
He vor , welcher auch angenommen , und unter
dem Namen Clemens II . vorn Heinrich Wäl¬
tigt wurde ( r ) ; M Zahr 1048 schickten dir
Römer ihre Gesasdten abermals «n den Kaiser ,
And liessen ch-m den Tod des Clemens melden ,
Mit angefügter Bitte , ihnen Men andern Gabst

i8ue -

t r ) ksgi e. 7/. 5. 291.
ts ) Psroniur M. 1014. 49,
t ») Irirkem , «mat. Wiorr. /,

Rearwo iv x. r; ; .



( 8ucce6vi " sm poüulamez ) W geben» - Der

Kaiser ernannte hierauf den Bischof ju Bryen ,
Popo , welcher auch unter dem Namen Da -
masus II . den Stuhl bestieg. Nach dessen bald
erfolgten Tode kamen neue Römische Gesand¬
ten , und suchten an , daß der Römischen Kir¬
che, die ihres Hirten beraubt wäre , ein ande¬
rer vorn Kaiser gegeben werden mögte . Hein¬
rich gab ihnen hierauf den Bischof zu Louk
Bruno , Welcher hernach Leo ! X. hieß , und zu
Worms von den Deutschen Bischöfen m Gegen¬
wart des Kaisers zum Pabst erwählt , auch von
den Römern hernach willig angenommen , und
im Jahre 1049 rnkronifirt wurde (n) . End »

B 4 lich

s. u) §rs »c. ? SN l-r' Mra-. toM. ?/. ^27. Osmsto kl.
msrkuc, iwrum lexsi-i Lomsnorum imxsrstoreM säle-
runk, reÄorem scelellss Lai' ssnse xüttulsnrss , guibü»
imxersror Lrunonsm , /tullentem exilco ^um > äsälr.
Unter Kaiser Heinrich m. wurde der alte Vertrag er-,
neuert , daß kein Psdst ohne Kaiserliche Bewilligung
gemacht Werdensolle» S. LsWds«. ZcllsKiabuiA.
0«. rc>;y. Lome«, krWcixe, tskisisKionem Lli Lexem
imttunt , /e /»i/icet 4LrrAe»t» Aio»
guozä ôtlenr > terusruiDS, eoPis iinimo vscsnli Lo-
Msns« keclelisskontisicxm sä iä rsiuxus non lllbroxsae.
S. Schmidts Geschichte der Deutschen / tt . Theil
t ' Duch t/ . V. gMcl ^



sich sind im Corpore Imi § viele Kaiserliche

Kirchengefctze befindlich , die in ihre völlige

Kraft erwachsen , und von den Päbsten selbst
angenommen ^worden sind ( x) ,

Die Kaiser haben die Hoheit über Rom

Niemals verschenkt , und besitzen aG,

die Oberherrschaft . Ger diese Stadt

und den Kirchenstaat noch bis jetzt

unverjahrt ,

Nachdem Kaiser Augustulus im Jahr 476

hon denHerülerssverjagt , und das Abendlän¬

dische Kaiserthum bis auf die Zeiten Karls des,

Großen aufgehoben worden war , waren die

Päbste immer forgsälrig daraus bedacht, , fi>4

wohl die Longobardchchen Könige ju Payia ,

qlS die Exarchen zu Ravenna in einer gewissen
Enk--,

-(») ' <7oä. H»eo4»t : M X7̂7. tir> r. ck ?^>rscoM- 7- so.
LÜ. VLowotrsiN coMmeirk- r>r oo7, Meyck/. to»r. K7, o.

48- kixinksra. M r- II . 7,0-
Asfli E. ir . »x. Mus , tom. 7/,
Lkr. Kicker, toi». 7/. ?. 4-7- etqp-, -ie

M. 10. MuSius j-rae/. m rom. 77câ -tL/ar. H. 21. M,
H> FWtkK-r». LleiMM 7N77, e«ltk. Ko»r. E- 2Z6°.



Entfernung von sich zu Halten , wsEhes ihnen

selbst noch gelnng , nachdem bereits Karl der

Große das Occidenkakische Kaiserthum wieder

aufgerichtet halte . Ihre listige Staatsklngheit
suchte es stets dahin ,' u bringen , daß der Kaiftrl ,
Tron zwar mit mächtigen aber mit auswärtigen
Regenten besetzt würde , von welchen ße zwar
allen Schutz , aber wenig Besuch « zu erwarten

hatten , und durch deren Abwesenheit die voll¬

kommene Kenntniß der Kaiftrlichrn Gerechtsa¬
men sich mit der Ausübung derselben allmahlig
und nach und nach vrrliehren mög« . Wer weit¬

läufig die Unwahrheit der Schenkung Constan -
tms des Großen beweisen wollte , würde sich
lächerlich machen , denn Märchen zu wiedsrle -

gen, ist nicht die BeschäftigunK eines Gcschlcht -
kennrrs . Wer an diese Fabel dennoch zu glau¬
ben Lust hätte , mag sich von solchen Zeugen
belehren lassen , welche , ob sie gleich diese
Schenkung dem Römischen Stuhle gerne ge¬
gönnt Haben möKtLN, dennoch solche, entweder
aus Trieb des Gewissens , oder aus Furcht ,
qls offenbar ? Lügner zu erscheinen , ganz und

gar gelqugnet haben ( a ) . Schort Constantin
B 5 !l -

(g) kerrus äs MrcL coMseä, tz' srceMt. !rk-, /!/. ,



II . wußte so wenig von dieser vorgebliche « Ver »

fchenkung seines eigenen Vaters , daß er den

Römischen Bischof Liberius , den er nach Mai » '

Und berufen hatte , also anredete : Weil du '

Lischaf unserer Sradt bist ( b) . Der Rö - '

mische Bifthof Agarho wußte kein Wort davon ? ^

Daß er Herr über Rom sey, wenigstens konnte

er es unmöglich glauben , da er nebst dem Rö¬

mischen aus 12 ; abendländischen Bischöfen be«

sichrnben Synsdvs im Jahre 6oo an den Msr » i

Kenländischen Kaiser Cvnsianti ' ms Pogonatus
'

folgendes schrieb. Das CoyciliNkN , welches ^

armer dem s) ghst Marrinus in dieser Grade ^

Rom , dir eine Unterthan in Eurer christs ^

Uchsteu ^

rr . sutlu RoM. xontiücu»! xia inckulinz ^
«xcoFltgtgm fuiils cioliLtionsm Conüsnkini ksxsdrocb.

! ?!»r. I. x. 4z. ve LuÄore ügm- nri Utiu-
vsririnr cooieÄurse. S»r . k»zi cEc . -r«. «. iz ,
Donsrio LonUsnrini xrorl ^s luxxosinriki. testLÜs ^
iLxsnäsr Lr/i- e?c!c/. zcy-. Lei' siM-i Oubi;
L, «rc1eFa< /ii. k̂ l/ , cap. 7. »«». /.

4; ; . ( ûocklyUrumßnwin killuin LktuUsrinumc>us c;uô ^
rus^urchus vel w«<iioerltsr sruäikus Lrcils ->Anotcit.

sb ) ?s , <74 -Tr/s-rcoTr-v l ' ^k-

rs ^«k Trö^L«; See. sx. Tbeoclorer. // . t-P. i-cc/ch (
«rr , cox. iL
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!er> Ochsten Herrschaft ist . versammelt gewe »
derr stn 'c., ( c ) . Die Karolinischen Kaiser haben
lab« Her Römischen Kirche zwar große Einkünfte
d » And Nutzungen , aber nicht die Landeshoheit
' iö- Aber Rom und die benachbarten Lander ge-
m? schenkt. Nachdem Karl der Große das
nte KaiferchM übewomMLN hatte , übte er die hoch»
«ö- 6- Gsrichtbarkeit zu Rom aus ( ä ) . Was aber
be« HEr übertriebenen VerschmkutMN gewisser Be »
so» Lirke betrifft , welche Pipin , Karl der Große ,
ins dessen Sohn Ludwig - er Fromme an
,es die RNAische Kirche gethan Habeir sollen , so
rdc ^ solche theils eben so unZegründsk , als je,
istri Ae, welche Ccnsianun dem Großen «nZedich -
!«r, Eet wird . ( s ) , theils nicht' ganz ausser allen

Zweifel gesetzt . . Die Sächsischen Kaiser vor «
k. -» zugüch Otto !. und Heinrich II . sollen derr

it.irs Pqb »

^ <r ) Lz. »sräuM. t «W. 777. «r. rtrz .
M- »
- r- «§-r?r-k iwr -rvi -ßXAx.

( ö ) ^ E . l. f. §. 7, ,̂ 8ll - c^ra ,mpsn. > Lm-
A1ÜM«omss illrisciiKroncM exerriürb ?g§i W§ LE » a»m/. «?r, 82z. «. r.

:rlch ( - ) r - si «Ä/c. «L«, . z17. 7,. 7. ^ on minuz cowm- «.
ritis , ^ULM>ZULTLoiÄsnmro U. MngNlkr.
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Päbsten gleichfalls große Länder geschenkt ha¬

ben. Gem auch diejeÄgM , welche. Hiess

Schenkungen für ' erdichtet halten ( f ) , Nicht

ganz recht Laben ssüeen , sind denn aisdattn -

diese -vvsgMkch verschMktm - Prsvitttrü - mehr

M kmAeichslande der g-lstlrchen Fürsten , iätzek

welch - die höchste Gewalt bey Kaiser und Mich

verbleiben muß. Noch «Hch, - sowohl Ottchal «

Heinrich sishrtt i?t ihren Urkunden sich die Ober¬

herrschaft über Rom und alle verschenkte Plätze

auSdrückUch vorbehalten , bedungen , und ganz

de milch gesazi (8) . Unserer und unserer Nach .

f. ' iger

( s ) Drrouiuz «t . H«, 962. -^/1014- -

( z ) Lsromus a-i mr. 962. «. Omni» tuxcriu- »omi-
vekrsu, xsnein xer dos notir «? coijürmsUypi»

xgAuln loNoramus, i' -üna 1^ ON! ^lNV8 xoreügto
noükL > 8c 61ü noNri ^aKerol-um4>ie noKryrum »«,

1014. n. 7. 8-vi . vr I>I kMnrsvs xo^nsa . ' L' rL
leosrn ^ ßosa ' xnonvN ^ in ^osirnorrvN , f-r

cunäum -iuoä i» xrÄo ö- conlliturione Nuxenii-xon-
tiücis ( S. oben tz. t/ . E. < r ) . ) tuccsLorumqus
Wur contlnctlir > rr vranis clsrus Lc vniusrü xoxuli
Loiyzni »obiliea, xroxrer äiir -rs«- vecellitgtos , L-
I' OK-l ' INK' . V. Vl INEIOie/r81l . L8 ergs xox-ulum
üi-i 5- tbjsKum LSkLNb ^ LS MIV ^ VL^ OL. 8 !';-

ĉrzmcs,-



feiger Rechte in allem unbeschadet , wie es

in des pabfies Eugemus nnd ftiner Nach «

folget LvnstiwttM ' enthalten ist / ' daß dir

ganze Llerisey und der 2del des RSmischen

Volks um verschiedener nothwendiger Vrsa ,

chen willen / Und damit die mwer- chufkigs

^ Ätigkeir der pabsts gegen das . ' ihnen um

terworfsne Volk drzLhmt « erdsn möge/M

eidlich verbinden / daß keiner Znür pabst

conftcrirt werden solle , ehe und bevor er

in Gegenwart unserer Gesandten alles Zu

halten verspreche / was padst Leo verspros

chen hat . . . . . Wir besichtigen auch / daß

man dem pal st oder seinen zum ' Behuf der

Gerechtigkeit ' abgeordneten Richtern , in aktcu
GtiEn

Lrsmemo so olilixer, vl ill« , <zui sä Loc ünüum i ä-
xirnen eUZernr, nsmins conseniirnks conlscrgwr jisr
kontisex , xri «rqusm rslem in M8-
LOLV̂ I d! 08 ? LOR. VN kscisr xroiniäionsm ,

, omnium. isnzklÄiono gc furnrs consernsrisne , ^usisni
hso s^onfs sccitksäiZnolcsrnr liluä sririn cnn-
kunginus, vt Domino sxoüoüco iuksm in omnilnui

' lornsnt obeälenrimn, leu äucibu» iääicibus küis sä
äscienäsi«' iuitiiism . äluic oniin initirnttoni koc n. -

' reNiriä snnsÄenäum Lire psrl ' xeximus, vt äom! .
' tii ' Hoitüiici, isn no' lri , 8LIä?Ükt tmc conliituri- -;ur

' LI0>iVä1. ' IU >rOLI8 8xo>' V7>!HLirL VE » " i ' .
" G-slUer ünzuli äucei SS iuäi «« xoxulo iuii -U»«



^ kocken dMigen Gehsksirm leisten ; dmM- Wst
hadenfürnötdkgerachtet , hisr an ; uss,g ^ /
des pabsts oder unsere Abgeordnete - mmsr
bestellet sind / die uns jährlich berichten kön¬
nen / « ,e ein jeder - Richter dem Volks ditz
Jostitz verwalte .

Roch im Jahre ic -7; . bezahlte die Stäbe
Rom dem Kaiser den gewöhnlichen Tribut .
MschofAnno von Cöln und Hermann Bischof
«orr Bamberg wurden nach Rom gesendek ,
das Geld einzusammeln , welches dem Kö»
nig gehörte (Li) . Mehrmals ordneten die Kai¬
ser Brjchsfe nach Rom ab, nur Hie BefugnW
des Reichs zu beobachten ( i ) . Kaiser Kride .
r - ch I. ließ ums Jahr - 15z und noch spä¬ter hernach die Kaiserlichen Contribukionen
durch ganz. Ztsiieu streng eintreiben ( j <) . Die .

st

( ti ) Lon-rsä. VrixsiMni-,
( i ) kro ' iEü , r - M/ViL v » o rrümx . Ä

( k) 0-ts Länim e«. M« gä St - uw wsgle ». . . . . L ou° !U, ,vk xluriuM clmE . op.k-ck,. « Mur - MS-. ' kuii- iuKirise vel «uvmoo covr-s-a ^ näo , vel von xEuenäo . r-»lri « .
»rWiyr, sä «>1«» ?r»Sr,rs tzkoreruis« tuse Fo- u.

. Wsvrir,»
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. H Kaiser haben also mcht allein die Landeshs -
Heit über Rom gehabt , sondern auch gewußt ,

^ wie endlich Leo VlH . dem Kaiser Otto dem
^

Großen und seinen Nachfolgern alles dach was die
^

Karolinischen Kaiser der Römischen Kirche vor -
^

Aebiich geschenkt hatte «, auf eine rmwiderruf -

^ jjche Weise wieder abgetretten habe , und zwar ,
^ in einem Lateranifchen Concilio - in Gegenwart
^ einer großen Anzahl von Cardinälen , Erzbischöfen

und Bischöfen mit Einwilligung des Römischen
* Volks und der Stände , und zwar dmch eine «
^

auf das heilige Evangelium geleistete « Eid ( 1) .
Die

r
« mentürn xollsrrr olleoäsot. W. // . eaz>. rst KMWI .
j Äes-rci. Lkr. ckromL. LsurtskswÄll in krslrsri stiipe.

^ Vtt-. <?«». tom, /: 7. 70. , tchucirzniäius üsci exinäs exi-
ZM xorneiLk , ex inregeo in vtvs monsttsrii ceäeis
Lrnsox- wus. Ixlas xvULllinnes, conrrs Sbbnris Zscrŝ
rum inrrnre, nä üeäs vel rribum exiZsnäg - omnürur
donunibu« illteräiciinus. Vici. Isc, L̂ rrnonZ. Asr. »iß

> cÄFrt«/. -ex. A üncorxß>. ^§9.
' ^ I ) W/xoM Dü- « Lxrtt» Mp«»Äte Kzva L»w»»«ör » - n//a

e /-con-ia /ir/rkr L̂ cs«te -ir
> wo es Seite 17. heißt: r^Ll concUis iLrei-nnenisi in
- xrslenLL <u zrnn iinmsro 6i cmxUnsIi, grcivslcovi e

s V«scovi> s cc>1 contznio eä sutorir ^ ciel xoxalo Loinn«
^ «0, kMw Är Lkieriri , lzusiiro äi Im«! > äi runi,§' i ok«.



Die an Kaiser Fridench I. von dem Pabst HK
dria » IV. im Jahr n ; 8 abgeordneten Ge¬
sandten redeten den Kaiser unter andern also
an : Es grüssen euch auch unsere ehrwür¬

digen Bruder Eure Geistlichen / die samuitt
licheu Lardmale / als den Hekrn und Kai »

ser über die Stadt Roiir ( m) . Fridcrich Ich
erklärte sein Territorial - Recht durch folgend ^
unzweifelhafte Worte : Ich verlange die

Huldigung nicht von den Italienischen Air

schüfen / wofern sie nichts von unsern Re¬

galien haben rvollen . Aörcn sie gerne vom

Padstr was hast du mir dem Na' s r z« schaf¬

fen ; so müssen sie sich nicht Mrdrüssett lassen /
voM Laisee zu hären : was hast du . mindest
Gütern Zu schassen r Der Pabsi spricht : m- OrL
Mmstr - gehörten nicht in dt « LisLösspallLste - .
D» eß gebe ich zu / wenn ein Bischof auf fei»
nem Und itichr auf unserem Gebiete einen

Pallas : besitzet / wenn aber die bischöflichen

Residenzen auf unserm Territorium liegen /

iUn> - e conlerttiaitädlo U rgxxrelenkznri äi rurrs le As-
. Aioni, il rerr » -teils . Lsteiuto <ÜXtsMio Scc. Die RN
stit »tlonLiir?ui!dk steht auch iu Law». 964. ».

sni ) T«!»i «mr LllSin er,:> cicrici veüri , v«i «erü' «rä' iüsle «
äon' unuMLc VRLI8- . ttscis-

uic. <te zeM Krcknir» I. t. tax. »2. Ltr. Lsroa-
«4 ,m. »-



st sind siö unser » weil alles , was auf einem
Gsbisrsbezirk gsdauet wird , demselben Zns
ständig ist. Der Pabst spricht / man müsse
keine Kaiserlichen «Kest - dcen nach Rom
schicken / weil darinn alle obrigkeitliche Ge¬
malt dem Z. pekkus zustetzer . Dies : Sache /
ich muß es gestehen / ist richtig . Denm
ds ich durch göttliche yersrdnurtg Rönn' - .
scher Kaiser ' getrennt werde / tmd es auch bin
st mache ich nur ein Bild tzinss Regeneerr
aus / - UM krage den leeren Armen oh¬
ne Gewalt / wenn man uns die Vsrr »
Herrschaft übet die Grasr Rom wird
enktlff n haben ( ») . Im Jahre r r; -6 be-
Haupkts Kaiser Fndench II . seine Gerechksa- -
Me so nachdrücklich und so öffentlich , daß er
an den Pabst Grego- . ' IX. schrieb : Italien stehe
von Rechtswegen unter seiner Herrschaft /
es komme also Seiner MHeMr Zu / die
Italiänischen Rebellen zum Gehorsam zu

brmi

s ») R. säsuic. äe FnÄrrrr 17. W. 77. c«/. Zo> Lw»
«iluins arliinütione sZa Kowsnus iinzreratsr Lc äic-zr Ls
lim; lxeciein «murr» ckoiuiurmti- eKnAo> Lcinsns vtt-
Hue xorks iMnrsir, uc ims rs> s» vroN kömüs äs MLiur
irvitrs xoreltqz tliärik «xsuKi.



bringen , ( o ) . Als in der Mitte des 14

Jahrhunderts König Andreas von Neapel

nach Rom kam , trugen ihm die Römer die

Herrschaft über sich auf , weil die Deutschen

dem Karl IV>. immer einen Kaiftr nach dein

andern entgegen wählten , folglich in unserm

Vaterlands niemand war , der sich um Italien

bekümmerte , auch die Päbste zu Avigno » resi -
Lirtem Aber Andreas schlug ihm die Bitte ah ,

und behauptete : Rom gehöre deut Römi¬

schen Reiche zu ( p) . Carl V. behielt sich in

den mit dem Römischen Hofe errichteten Ver »

trägen seine Landeshoheit und die Gerechtsame
des Römischen Reichs über die Püdstlichcn Lan¬

de vor ( q ) welche Formel der Hof zu Rom ge¬

wiß nicht gedultet haben würbe , wenn er im

Mindesten gezlaubet hätte , daß ein Römischer
Kaiser

( 0) ' Lsxoalä. ' ism. X/// . ->-i mi- ir ; S. ».
IrzllLw tu! eilt! ruris sc ckominü » AtPts sciso Nms äi-
xniriltis LÜL> rebsUW eöüingl' L,

( vomlnimiv oblskLin s Uomimis reklltsuik. sssreÄS j
LorriÄm«Lö imxerii. Lf,. (juekioo» Lomitmcliieü x. 5-,
Vilt. (iulllÄäü 6ortuü Si LsrMräin - Lcsräeo». se r/»-

// . c/aFl io. ?. 27!-
tg ) S. die Urkunde. des mit Clemens vu - im Jahre

1529. geschltsseiren Kchdeotvertragr . bt« guiä ĵtz
Lermsnicr imxLrit iure äLcsärrt. Vii!- Lelck!-, rer, Viü-
Ne»r- Üb. XX. x. 625»
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Kaiser nichts mehr über den Kirchenstaat zu be»
fehlen habe. Die folgenden Kaiser haben öfters
versuchet ihre Rechte über Rom geltend zu ma«
chen , aber die zu große Macht des Römische »
Hofes , ihre öfter » Kriege mit den Türken ,
und vorzüglich die inneren Zerrüttungen inß
Reiche haben ihre Entwürfe vereitelt . Obgleich
also alle unsere Kaiser einen theuren Eid ge¬
schworen haben , daß sie die Gerechtsamen des
Römischen Reichs handhaben , Und davon
Nichts veräußern wollen , so blieb doch der
fromme Wunsch / den/ «annes Vstrus 6a ksr -
vsrir ( r ) schon vok zoo Jahren geäussekt gak ^

C 2 daß
sr ) <le Nui' Vgns /ö - Mürch-üir/tomL

§. t<i?-4»urm«. 10. 9?. tz- §-
24. los. Lt üe noMj guorüocls Lc guüt M«trr

iNi cleriei iUSgUssürI-icor L tusm tiinrärülojUM sm-
xUsnr. 8«tl liea wiköri iiUxersrorLs L- xrincjxss tecu-

, gut tiüc LeaNutuNiû ris , Vosteruos ^cclegaL
tLcltLL. Acmutttluln 6Q3 inünitis mociis vturMrü
t-iöeüs, nec äs reüisgio coZttritis, czuLiiMäsnüse Lc
Lie ° «s »o« inrenäitis. elt» <iums«
»il 8cc!e6» Öei, 6cur tnoäöritci kernxvrö> tjuo lueruiij
üllö xgxgu. ^uL j,M amsruur XXX. «Mo- Sc vltiS ,
8c x?rleUs,suik> «Sc»«qusüi guiefcekLselsüii, AeöltL-
lls . äütiüc ixla Lccleliü xdiNäeSkÄultztÄ. es! « ÜM»
A: äoLstis eÄM xer cÜünKsttriliülnsusrik IM ült-

Ftobiw» Sc IwHsrütoreM rsiiS-



Laß nämlich einmal ein mächtiger und großer
Kaiser erscheinen Wogte, welcher dieses wichtige
Werk zur Ausführung brächte , Asher noch
nicht ganz erfüllet , und nur in Heü geheimen
Rathschlüßm der Vorsicht allein sieht es , ob
Licser glückliche Zeitpunkt nahe oder entfernt
fsy.

Z. IV »

Die Päbste haben dadurch / daß sie ihre
Bullen nach den Jahren der Kaiserlichen

Regierung bakirreN / ihre Umetthänig -
keir selbst anerkannt und

bewiesen »

Die Akten der alten KirchenversammlutWir
Melden immer gleich Anfangs , den Kaiser §
unter dessen Regierung diese oder jene Synode
gehalten wurde ; eine Ehre , die den Zähren der

Pabstlichen Regierung in den Urkunden der alten
Concilien nicht ein einzigesmal wicderfuhr -
Roch mehr , es ward in demselben nicht ein-
mal für Wichtig geuuz gehalten , anzuzeigen , uns

ter

csts , cin» nvn Serie eormsruent xislrerirnn cum cirlrs-
rs , vcc äiKuin ür g Lkriüo, nec g besro Uerro- yuoä
xoklläsre äeSeLlicrzlig, leä guoä ell Lsstsris - rsätis-
knr LirLssr!, L: gusä eü Oei - Öso, .



ter welchem Pabste diese Versammlungen zufam -
menberuftn worden seyen. Noch im Jahr 826
hielt Eugen II . zu Rom ein Concilium , darin »
gleich Anfangs gemeldet wird , daß es unter
den Kaisern Ludwig dem Frommen , und seinem
Sohne Lothar versammelt worden sey; allein
die Jahre der Regierung des Pabstes wird man
von Anfang bis zu Ende vergebens darinn su¬
chen (a). Das <te Constantinopolitanische Con¬
cilium ( das VIII . allgemeine ) fetzt im Jahre
869 die Regirrungsjahre der Kaiser Basilius
und Constantin voran . Von den Jahren des
Pabstes Hadrians II . geschieht aber nicht im
mindesten Meldung ( k) . Die Päbsi - haben
vielmehr , so wie alle andere Unterthanen des
Römischen Reichs ihre öffentlichen Schreiben
viele Jahrhunderte lang nach den Jahren der
Kaiserlichen Regierung datirt . Ihr Stolz wag »
re es nicht sogleich , die Jahre ihrer Würde an
die Stelle der Regierungsjahre ihrer Beherrscher
zu sitzen. Listig versuchten sie es nach und nach
beyde zusammen zu sitzen , und das SMschwei »

Cz gen
( s ) Km' mnus
( b) Hgl' tluiri. üam. K coircr/. cÄ. 764. krLncilcur I' gAl

- êsriy-. kam. // . LMius LcLonKünrinur
xMwr«s,AAioiuKiis VIII. Lc IX. xizeliäLMes
- -. . - ?i ' Ius imxersroilbur gcclkmstuln ell, grigiri 80-
msnis pontikLibiir,



gen der Kaiser , welche davon keine nachtheilig «
Folge vermutheten , verleitete sie endlich - die äch¬
te und wahre Zeitssunctsrechnung gar zu ver -
schweigen , /und sich allein in den Besitz des
Rechts der Bestimmung der Vorfälle der Ge¬
schichte zu setzen. So war das veränderliche
Schicksal der chronologischen Kennzeichen , wel¬
che den Pgdstlichen Urkunden beygefügt worden
sind , beschaffen , und wir finden in der Diplo¬
matie folgende Veränderungen davon . Erstlich
Wurden die Bürgermeister und Jndiction ge¬
nannt . Hernach machten die Regisrnngsjahre
Her Kaiser die Bestimmung des Zeitpunkts aus ,
Wie Gregor der Große , Gregor II . und III .
Zacharias , und ander « gethan haben z hierauf
Hie Jahre der Psthsie selbst neben den Jahren
Her Kaiser , Endlich der Zeitpunkt von Christi
Geburt , der Jndictiyn , und der Anttsantrek «
tung eines jeden Pabstes , Die g ersten Arten
haben bis aufs neunte Jahrhundert gedauert ,
ZU den unseligen Zeiten Gregors VII . vergaß
her PqbWche Stuhl , die Regkruttgsjahre der«
Wenigen Fürsten beyzusetzen, die ihn doch zu bes
lehnen berechtiget waren , und seine Hofnung ,
diesen Fehler durch die Nachsicht der Kaiser mit
Her Folge der Zeit zum Gesetze zu machen , ward

«ach nutz nach so kräftig erfüllt , wie ss man «
ch«
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che Misbräuche , die durch die fälschlich gehei¬

ligte Verjährung zu unverbrüchlichen Gewohn -

heitsvorschrifften ausgeartet sind (c) . ES ist

also unläugbar , daß die Päbste auch in der

Zeitrechnung ihrer Urkunden die Kaiserliche

Oberherrschaft über sich und den Kirchenstaat so

lange willig erkannt haben , blöder Reiz , aus

verwirrten und unglücklichen Zeiten Vortheile zu

ziehen , sie lockte , von ihrer Pflicht abzugehen .
Der Geschichtschreiber mag zum Maasstabe sei¬

ner Zeitrechnung nehmen was er will . Er

schreibt als Privatmann ohne Amt und Würde .

C 4 Er

( c ) Nübiüon L »'S /rö. // . csL. r; . §. I. I»
ecclsligiiici? xkimum lacurv üsmus cüxlomsribu? xon-
kEcns >csuidusvzrü ckronoloZicl clisrsÄsres xro tsm-
xmum rgrion« gxxoüri tunk. ?rimuw enim s Loniu-
libus Lc Inöiülone , turn gb anni? Iinxsi ' Lrorum, vt
«Zi' eAoiius ^IsZnus, OrllForius II. LcIII. TscliüNL? Lc
siii ; xolkg sb snni? jplorum ?onufi,cum cun> snni»
ImxLrsrorum: sc' cleivum ab rmnis Incsrnstlonis , In-
MÄioni?, Lc?onnücstus culur ^ve desuwrl tunk. I re?
xrioie ? woM eä leculurn nonurri obtiliuelunt , eins
eemxors xaulLtim omilüs Imxsrarorum snnis üror lub-
üLruerunl korniücss ( insxime s OreAorio VII. ) sum-
<̂ ue IQ0ISMäeincexs cum InäiÄione rerinueiunr. Xz-
talls ^IcxAnMr eccle/I/ec. /!' . 25. x. ; i §.
konriüces ksnc e üris lixioiruiuliur seruimn? norm»
»xlUUlenmr.



Er schreibt für Bürger der ganzen Welt .
Wer wird sich wohl darüber ärgern , in ei¬
nem Calmder Las Jahr unter dreysigerley ver¬
schiedenen Epochen benennt zu sehen ? Aber wel¬
che Canzley wird den Ausfertigung eines
Diploms das ganze Verzeichmß dieser Calender «
rpochen aus den Aämanachen abschreiben ? In
einer Urkunde dient die Anzeige der RegierurrgS «
jähre eines LandeSherm gleichsam mit zum Sie¬
gel der Wahrheit , und sollten nicht aus eben
diesem Gründe alle dw Päbstkichem Urkunden j
welchen dieses Kaiserliche Wahrheitsfiege ! fehlt ,
wo nicht für ungültig , Loch wenigstens für »er «
dächkig gehalten werden ? Und sintz sie picht eben
so viel , als wenn der RegierungsKtäsident eines
Fürsten «ine U- künde für Las Vaterland mit her
Jahreszahl bewähren wollte , seit dem er seinem
Herrn in seinem von ihm erhaltenen Amte den
Eid Hex Treue geleistet har »

'

§- v .

Eingriffe der Päbsie in die Gerechtsame der
Regenten .

Jeder Regent ist der Vorsteher einer Ver¬
sammlung . Er herrschet nicht Kcr zerstreute

- Hör -



Horden . Sein E- Ntzweck ist, seine Unterthanen
in dem ihm anvertrauten Bezirk glücklich zu
machen , und sie sowohl von den Fesseln aus¬
wärtiger Machte , als von dem Zwang fremder
Gesetze zu bcfreyen . Ihm ist daran gelegen ,
sein Volk mrzertrmnt beysammen zu erhalten. , und
vasselbige weder durch Auswanderungen an der
Zahl , noch durch Vermischung mit andern M-
tionen an den Sitten zu schwächen . Nach
sein Gemälde beurtheile man den Gabst als Re¬
gent ! Die Vvrtheike, - welche er nsiter dchr PsrV
wände des Nutzens der Kirche zu erhalten sucht ,
dienen ^nur aüM das Interesse seines Hofes zy
befördern . Diesem zufolge sucht er in allen Staa¬
ten zahlreiche Gassen von Unterthanen zu erhal¬
ten j deren Beherrschung er ihrem LandeSßerrst
wo nicht gänzlich abspricht , tiöch ' wenigstens
mit ihm zu theilen sircht. Er will gift derjeni¬
ge Landtssürst styn / deffenUmfang keine tzchran -
k- n kennet , und lieber in Hundert Staaten ein ?
wandelbare und streitige Herrschaft besitzen, als
her größte weltliche Regent , dessen Zepter nicht
Weiter als bis an seine äusserste GranMurrg rei¬
chet. So wie fast alle Länder mit Leuten besetzt
sind , die ihm zu huldigen genöthigt worden
waren , so ist sein Sch ei» Sammelplatz , «»ge-

E ? füllt



füllt von Fremden aller Nationen , die gleichsam
bey ihm als Geisel oder Bürgen der Treue der¬

jenigen Völker verpfändet find , welche das an-
gebohrne Blut an die Festhalkung ganz anderer
Gefttze fesselte. Wunderbar , wo nicht gar
schimpflich ist es für die weltlichen Regenten ,
baß Mönchen , nachdem diese, nach dem Beyspie¬
le ihres Führers auch wieder ihre kleine Staa¬
ten unter sich errichtet hatten , den Landrsfür -
sien das Muster zur Befreyung von solchen skla¬
vischen Fesseln geben mußten . Im alten Statu¬
tenbuche der Cartheuser steht verordnet , daß ,
wen « ein Closter oder auch ein Mönch dieses
Ordens ohn« Erlaubniß des Generalcapitels , es
sey gleich in seiner eignen oder in eines andern
Sache , beym Römischen Hofe um eine Verord¬
nung anhalten , oder sich selbst dahinbegeben ,
oder auch nur an den Pabst schreib ?« würde ,
«in solches Closter oder «in solcher Mönch gänz¬
lich aus dem Orden hinausgestossen werden soll¬
te ( s ) . Man glaub « nicht , daß diese Ver¬

fügung

( g) /nt!,!, !- Lr E « Fatt-ta ePt. Fsmr.
SaM i ; io. Ht . tr . Far»t . ca§, 21. wo folgen,
heHGtotut zu sinken ist: 8i äowus. sur ^uaeUbcr ki>̂
litt yräini- xertöno per se » vel xer lllium lirrero» »



fügung vielleicht ein bloser Eigensinn dieses ein¬
zigen Ordens gewesen sey; auch der Dominica¬
nerorden , diese sonst so große Stütze der Päbst -
jichen Herrschsucht ist hierin » mit übereinge¬
stimmt . Er verbot , daß kein Predigermönch
ohne besondere Erlaubniß seiner Vorgesetzten
sich an den Hof des Pabstes zu verfügen wagen
solle. ( b) . Dieß geschah von Mönchen . Die¬
se selbst unterworfene Mitglieder des StaatS ,
verschlossen die Thüre ihrer Gesellschaften vor
dem Pabste , und liefen sich nicht von ihm un- ,
umschränkt beherrschen . Und ein Regent sollte
des Pabstes Sklave seyn! «in Landesfürst sollte
vergesse », daß Gott ihn zum obersten Beherr -
scher seines Landes eingesetzt habe ! er sollte
zulassen , daß der Pabst ihm in seinem eigenen
Gebiete Leute ein - und absetze, in Pflicht neh.

me,

LymLnr curia, 6ns licomm crixirirü Asnsrsllr, xoitii-
1-msrir. 6sncuiiam Lomnnrin s îerir , vsl xro je süisue
ouikuslibsr , cjniUcun-; us sx cgu!6>. äoirirna xzxge Lri-
Hers xrsssnmxserir- socierLcsrorius oräinis xriuskur.

(-K) In den Acte» des im Jahre 1-76. zu Pis « geholte,
»en Generalcapiieiä ax. lAsirene tM. -i-ieĉoc. cot.
1786. Inrsräicir mrißiüsi pinoilbu; frmribus vninerü»,
ys sli ûis vgöac sä curiam cioinini xagre» llne ixsu»;



« s , bsreichere , von der gemeinen Bürgerlafi
befreyr , verbanne - und sogar ihm , ihm dem
rechtmäßigen Beherrscher selbst , gemessene Be¬
fehls zuschicket

Wer aber an dieser unseligen Lehre der Rö¬

mischen Curialisien noch zweifelt ; wer vielleicht
unmöglich glauben kann , daß sie behauptet hät¬
ten , der Pahst sey auch im zeitlichen das Ober¬

haupt der weltlichen Regenten , er könne sie bs-

strafen , bestätkigen , absitzen , und über ihre
Güter , je nachdem es der Vortheil der Römi- -

schur Kirche erfodert , schalten und walten , der

sehe dieß Lehre mchk in PttdatfchriststMrn , sön-
Lern in den vorgeblichen Päbstlichen Gerechtsa -
mm nach , so wie der Cardinal Laurm solche
vorgetragen hat . Daselbst heißt es von allen Re¬

genten : Dem padst sind Baiser und Bönigs -
Unterthan . Der pabst verdanuner , verdau »

nct / und seyet die unbilligen Baiser und

Bönigs ab- Der pabst spricht die Ankers

thauen unbilliger Baiser und Bönigs vom
Eid der Treue los . Der pabst beurtheilt
und annullirt die RschtsprLchs der Bönigs
und Baiser . Der pabst befielt Länigen und

Kaisern , die Waffen rvider die Feinde der

Breche zu ergreifen . Der Pabst straft uns
beraubt



beraubt ihrerLchsn die Mnrgsrrnd Westen /
welche die Errichtung neuer Birchen hindern .
Wenn der pabst ernen Röntg in den Bann

>e- - gethan hae , giebt er dem Volk die Gewalt ,
einen andern zu erwähkn ( c ) - Nun «och
in Betreff des Römische », - Kaisers mjoMerheit
eine unverschämte Stelle . Der Baiser muß

^ dem . Pabst den Eid der Treue schwören «
Des Baisers nuiltter geführte Processe wers
den vom pabst recognsscire und visirirt . Dee

^ Kaiser har kein Recht bex des pabstes Mahl
^

,md Lestätkignng . Dek Laistr kann von ?
^

Pabst abgesetzt werden . Er ist niedriger ,
^ - als Papst und Bischöfe ( ä) . Wann das Reich
^ vacant ist/kann bex Strafe derEpcommum «
^ L-srion kein Fürst den Titel eines vicarii f »h»

ren . Die Irwisdiction fallt alsdann . auf den
pabst . Der Baiser kann kein Coneilium ver¬

sammeln/ ^ sondern er bittet den pabst / daß

^
sr es versammle . (»: ) .

^ Ditstr tolle Grundsatz trieb des Pakst Ha-

^
brian lV. so weit , daß er sich erfrechte an den

. Kai -

( c ) 6srä. tsure » ex- ' Ee eM- ckm trNi/o - ax» ertza »»/s -
k i-.rkoi-cr "

: ( 6) ibiü. x.
> ( s ) ibU. x. ziK.
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Kaiser Friberich I. folgendes zu schreiben t In
deinem an uns gescheckten Lriefe seyest du «g
deinen lsiamen vor den unsngen / wodurch
du einen Frevel und Uebermuch begehest
( 5) . Friderrch l. aber antwortete also : Was -e>
Euer pabstthum von Regalien hat , das hak jl .
es von den Kaisern geschenkt bekommen , ftj
wenn wir an den padst schreiben / seyen he
wir unsern Namen / L aft des alten Rechts
voran ( g ) . So verächtlich aber der Römische
Hof von dett Regenten spricht : so hoch erhebt
er seine Geistliche . Gregor VH. schämt sich .
nicht zu sagen : Die bischöfliche Hoheit kann E'
Durch keine Vergleichungen erreicht werden .
wenn du sie mir dem Glänze der Könige / .
und der Krone der Hürsten vergleichest / so

^

wird dieser viel niedriger seyn , als wenn du ^
Alex mir Gold vergleichen wolltest ( h) . So

^

Machten

k s) / « /rr/pkor » sä ro»?. /.
^ '

x. ; ür. / .̂ In Uneris sä nos irüssisNomen tuum
iioltro xraexonis, in ^uo inlolenci ê , nc äicrnn zrrü--
«rnruie > norzm incurris.

( g ) -biL

sk ) Iliüiluln. tonr. t7. corrcrt. ?. /. col. 1472. -
rtun non rsm xrsriolins xiumko, regis xoksstiirs
sltior äiZniras isceräotglu Lcc. Ltr. LlonäsII, äs tdk»
« M: Hex«»» , x 171.
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machten es aber die alten Päbste nicht ; noch
kurz vor Gregor VII . erkannten sie einen jeden

Landesherrn für den obersten Richter seines
Volks , bey dem sie selbst auf erforderlichen Fall
Recht suchen mußten . Dieß that im Jahr 868 .
der Pabst Hadrian II . gegen den Kaiser Ludwig
jl . , und erkannte , daß dieser Kaiser , so wie
seine Vorfahren die Oberherrschaft über Rom
besassen ( i ) .

Der zweyte Eingrrf der Päbste in die Ge¬
rechtsame der Regenten ist, daß sie einen grossen
Theil ihrer Unterthanen , nämlich alle Geistlichen
ihrer Herrschaft entziehen , da doch diese sich aus
dem Lande nähren , und dessen Schutz gemessen.
So soll ein Geistlicher von einem weltlichen Rich¬
ter nicht gerichtet werden können - Die Layen ,
Welche sich in die Eriminal - Verbrechen der
Geistlichen mischen , werden in der nun GOtk

sey

( >) Hollleniu» t?. öcke-. Lcc/s/ Kommr. «,s»
ir »me«r. IZ7- Lcksgi cn' tr' c. aä a». 868- «- X//L «
M7IÄÄ«, Lcrt/»»/ -: ( îlgrrs ksris xoK initium tjUiujrz-
xeKmss r - Äione -rrisnii üliu- eius klLurtisriu» Äigni
Lllrisni xsxas äolo äecsxit - Lcrgxuir- übi-zuLcontun-
rik« Vlläs !clcmxgxr nimium eK contlMgtll! . 8z<Iri »
smur xgxLsxuä iMxerstokem nriüo« obiinuii, ĉ ulxrse.
t »rum Meuriierium 8LLV>ILV ^ lLLLL LOLIÄE



ßy- Dä«ki . ' - WbM ^meiste ». veWÜtHiAen LMtzM
vettvü «schte «>! UMdaus den Büchern ausgeriffe »'
«en^ Bulle in coesta - MrbMyk , sie
möge » Königs oder ' Beamte Hrrstiben seyn-' WeK
einen Geistlichen vor die weMchrEerichte zieht,^
MTß >n Bann gethan werden . Air Geistlichen ,
Welche vom ge- Ujchen Richter an dc» Landes -
ttgesre «. apPeK: ren , werd «, von allen ihre »
Diensten m? d Bmeficien suspe. -wirt , und , nach
zernichteter Äppellation vor Lest Pabst citirt ( W
Noch Mehr , hie frevelhaften römischen Curialst .
stenbehauMm ; ^ es sey göttlichen Rechts , hast
«in GriKiMr , chenn er Schulden gemacht hsch
la ftgar , wenn er ein Vatermörder , Ränder ,
Nerrakhed des Vaterlandes , oder. Rebell wich. , ,
vor Sem weltlichen Richkerchicht Helangk Werden
könne, ( 1) . i Geschah . dieß um solche atzschculkche
Verörechen , zu h- strafen , ^oder viclmchr solche
in? Finstern zu nähren ? —

Der dritte Eingriff ist , Laß die PGM
eii ; m großen Lheil der Länder > nämlich alls

geistliche Güter und milde Stiftungen öek

Ööerhirxstchaft und . Gewalt des Larrdcsl ) «rm

wtzsgen . Welche Ungerechtigkeit ! der gute

Landsherr soll besagte Güter durch sauren
Schweis

- ( K) I . MrsaV ' Kv r i '
V1) ^sarins n- M. m-v-st. Lam, /. tr'ö. e»k. '<sss.



Schwns Und Beyhülfe seiner arnren Unterkha ,
AM Mit schweren Kostest ÄkfchStzM ÄrE verthel «
dkg«» , -abrvr-zi -r MwMdMg der ftlhrn kein
Wd- >t speechê - - AnH - Sgar im änsstrsten Mth -
falk , wo Hss allgemeine Beste mu Rettung
schreyet , shke pUstzsche Einwilligung nichts
zur GteuruM ^ der Bedürfnisse hergeben - können «
>, Die Grisil -chest und- ihre GükW- , so spricht
n Roms Stimme / si-ch frey vom Tribut , ZM,
„ DimsiM U» K Mgabett dir Welttichew - ES
„ ist götklichm Rechtes , daß sie frey seyen.
„ Wer dagegen tzändelk , ist iM lsscro int
t, Baun ( m) E Kercitelk sind sie ißt , jene
dtspotischm Yr- vistgien , welche die Päbste Paul '

- IV- urch. Gregor RUI . . ewE Sr - M
«rchcittkn , Aufhebung den ReZentm Hie
AuoM über ihre Gerechtfame öffttste . VcrWöZe
Lesagter Privilegien Wurden sämmtliche Güter
der Jesum - , , von sürn Sehenden und Hülfski -
firmgen frey gesprochen , sie mochten Namen
Haben wie sie wollten , und mit Verachtung des
Höchste » Grades der allgemeinen Noth ; si> haß
sie weder zum Kriege s selbst gegen die NnZlaue
KiZen/ der doch so oft Roms (fassen bereicherte : )
noch so gar zur Beschützung des Vaterlands
s uru den Undank öer Söhne gegen ihre Mutter ;

D zu
sm ) Lgures t,'r. EEtt ' t ! »



zu reizen ) noch auf irgend eine andere Weift

beytragen durften ( n) . Auch mußten die Je¬

suiten selbst bey dem Eintritt m ihre Gesellschaft

feyerlich angeloben , niemand als GOtt , und

dessen Stadthaltek dem Pabst , üttterthänig zu

seyn ( o ) . Großer GOtt ! kannst du einen Eid

der Unterthänigkert von Menschen annehmen ,

die meineidig gegen ihr Vaterland / und V- rrä -

ther desselben sind ? — Endlich wären dii

Gäbst « nicht damit zufrieden , allen Geistlichen

solche Freyheiten auf ihre gegenwärtige besitzen¬

de Güter zu ertheilen . Sie erstreckten diese

Vorrechte bis auf die noch zu erwartende Zu¬
kunft .

( « ) cberubinu - r °m. // . L- M»- »?. 4- r- soeischri»

collsAis vbiüber conüNsnng > xiLsLNliüöc turüia , eo-
. ruwgus KMus . reäirue k x> bono-

rum s-cul- rium Le regulgrim » guorumcünqus - iM

xio rewxor? vnirorum. - <;uibu5vi8ä-cimi-, Lkköiir-

«kism cksritgijui - Sc »lü, orämsrüs °»er !bu5, LriE

xxi >LOMOI<IL 1XMVLI. L8, VL-

rnxsiotaL r . ^' rLiLL > xe <zvoieiov0ll -
. ui m- . ! l î ' irx '̂ i Oirv?. ! , »Lovrr -

VV^ VN ?Librcik ' vN ixsunriE

?IiO '! 5^lkO! <L I ^ rosnis k- rx- luo libersmur -
HxrrirrmusäLc-

> ' MraeuS ZeEr§r' e§srr.. c/ekicô- r« corsmftAkDrverrt̂ . 27-
wH die Regel des Iesuikeiivrdeus vortragt : <Zu>-

cuwque in L-ci-rsr - "vitra vü!i töli vomwoi atgu«'
Lsm. ^siniüci , eiu« in vierrto» torutis L-c-



ßunfk. Mir bsschliessen durch diesen Brief /
sagt Habst Alexander VI. daß alle unbeweglis
che Güter des Elosters / weß Fechtens / an
weichern Orte / und weicher Llostergemein -
de sie stpn tnögsn / sowohl die gsgenwärti »
gen eis die zukünftigen / sie mögen durch
Vermächtnisse/Geschenke / öder unter irgend
einem Hamen Und Grunde an dasseldige ges
kommen fchn / öder in Zrrkünfe erhaltest wer «
den / in allen Landsstzen Haften pon aÜeUvnd
jeden Deschwehrdeii / Ldgsbei »/ Einnahmen /
Luflageri / U °d Lasten - wie Solche auch Hamen
hOen mögest / gänzlich ausgenommen und
frey sexn sollen , cp ) : wik . Sefthien aljett
Herren aller Orte und Lander , sie mögen ist

8) 2 Noch

fx ) st». 1498- r» «a»qAe»« 5. -ie
cht», tor«. /. -»Sara c: «Me»Fr x. 124. SupxÜeMoai-
l>us velirir iacliiisn Lsceriüäiür xer xrsrlearez : - ûost
j>on, ûäeeiiiiizüs immüAUä iuris ; tücoruiri LcliisM.
Lrörüm hüorumcirngüs ixlius Löäaiisrii ; MeienrtL
Sc katürii; L rsm üb uirMgr«; -züämex ieKgii-.enco,
üec non Iez->ris; kcleicüMMissiz; äEioiübüL L <zui-
buiuis stur lüris nttilu sc-juisiig Lc sc-zuiie »äs, iii
tzuibuscuntzüeäM vel LLltLLIVS stil8Iij ' i ' OR. N io-
cis iim; Sc eile rexeriWrar ; sb oitinibus L unMM
xrsüs - niMus, ä-liüs, °»leis, xstielUsi colleWS ; lm-
xoüiionibus , Ä tziübuiiiir Lli» ttorllinib' u- nmiijWeÄr
k«r, «i>«ribus ULLL̂ . kLVLSVL LcLMNk' FL liük



tisch so' MsAd Merklichen WurKe / als sts
wWii " / g ' LntzM / daß' sie weder -selbst /
noch durch anders / jemals ' srwatz Wider dir -
' ss' Execution ^zu thun sich uMerstehen sol¬
len ( g) .

Dir vierte Eingriff ist eimd ' der fchreMch »
sten. Die Päbste nehmen die Klagen der Unter¬
thanen gegen ihre Obrigkeit an , und erklärst
die RechksGrAche der ReZentcn für ungültig -
Hemmen den Lauf der Gcrechkigkeik , und leiste^/
iVsrüber schon Bernaröus klagte ^ den Böscwich -
lern Schutz . Ihr Recht spricht : wenn Unter¬
thanen oder Vasallen von ihren Landesherren
oder Fürsten beschweret werde « / so können sie
flch an den pabfi wenden ( r ) . Sie erfrechten
sich noch weit mehr zu thun . Sie mischten sich
sogar Äs allerhöchste Mich ker in die Sknarssirittig »
keiten grosser Potentaten unter einander selbst.
In den zwischen dem LützenburKischm Heinrich
« nd Röbert vstr Sicilicn entstandenen , Zwistig -
keijen Hat Clemens V. folgenden Ausspruch :
Wir / sswohl Traft der Hoheit , die wir ,m.
gezweifelt zum Reich haben / als Traft des

Techs
H. , rM' . ' / . '

2K6°
i r) n̂eckas- ' DMEM? M' ' M' ca?T 5. 48̂ . ( ûsiüäo ilrbcirM

Zll vM! ! l Arsiüunrur si ciomirrls., Lc r̂lncr îbus Äris,---
Posilurr rccurkei-L M Grimmv' xoütrÜcsM--



Rechtes / in welchen wir , wenn kein Küft
ser »)!, / ihm Hc<sHiren / und nicht rvemger
aus Wie der Gswglr / dis uns Chnstuq ,
in der Person des Petrus ' gegeben h - r /
erNaren vordesagre des Lchsers Rschr - Ä
spräche rmtz Process «/ auch was daraus er »
folgt ist / ohne AusnahmeMr̂ nichtig ' / und
benehmen ihnen allen LWr „ (s. ). . .

Der §te Eingriff ist , daß MHäbste den welt¬
lichen Landesherren unzählige Colonim solcher
Leute aufgedrungen Haben, die,,statt anznpflan - -
zen/ das angepflanzte verheere » helfen. Geitdcm -
d- r Name des Eidsi dem MemHengeschlechts
bekannt geworden ist, ward nie ein Schwur ge¬
leistet, -der mehr , gegen das Recht der ' Natur
pnd das Völkerrecht strikt , als , d.is Verpflich¬
tung , vsn hmr Schweift anderer Zu lLöc».
ker dem Seck ' ma- Ml' der Dürftigkeit schwur der,
Müßiggang das Eigentl-umsrecht, ab , um dix
Quelle der SchtyMropftn der emsigen Arbeiter
zu Mehren ( c) . Ohne Eigenthum befanden sich
dennoch die Mönche an Staude , das Eigen¬
thum derer , hie sie abgeordnet hatten , zu,pcr -

- D N meh-
( »Z. eks »kÄü̂ W-. t», ii . c. chmFos-üL̂
(>) Lickeriu- k»»-. I/ . wstns. , r,i>. ktt. câ , z. §, 47.

rimjiq roxulgrsr. v' t . xlurimqip ivxiäirsr LrigySi q Iq," ' dSi-ü it, - ' lt »Ecksnl8̂ imxLzk-"



wehren . Gemeinden , die reichlich subfistireu
konnten , ohne gehalten zu seyn, von ihrer Ein ?

nähme noch Ausgabe Rechenschaft zu geben.
Die bettelnden entschuldigten sich mit der Aus¬

flucht , wir haben keifte Besitzung ; ist aber das.

Vorrecht , jedes einem andern zugehörige Feld.
auszusaugmnicht einträglicher , ajs eine ein¬

geschränkte und bestimmte Besitzung , deren Er¬

trag berechnet wer den kann ; und wenn denn nur

noch diese unter dem demüthigen Schein « der

Armuth erpreßten Schätze im Lands geblieben
wärenaber sie wanderten mit den bunten Pil -
grimmen , die sie sammelten , auf den PZink des¬

sen , der sie dazu pritzilegirte , zur allgemeinen
Scheune zürücke , wo die Opfer der mannigfal¬
tigen Fluren aller Nationen gleichsam wie i «
einem Mittelpunkts zvftmmen kamen. Diese

heiligen Bettler waren wirklich im Besitze eines
Vorrechtes , das die gemeinen weltlichen Bettler

nur zuhaben glauben , ncmlich das Vorrecht ,
ein besonderer Stand im Staate zu seyn. Du

hast keine Macht über mich ,, sprachen sie zur
Obrigkeit , denn ich bin arm « und damit du nie

Macht über mich erhalten sollest, so habe ich ein

Gelübde gethan , arm zu bleiben . Und dennoch
waren diese Arme gleichsam eine feindliche Besa¬

tzung in dm VestunIm des Lanbesherm. Schon



M 15. Jahrhundert sagte der Cardinal ?ecni §

stz Liiiaco ohne Scheu : Es scheint höchst

nothwendig ; u seyn / daß die Verrelorder ,

vermindert werden / denn ihrer sind so viele ,

daß sie den Leuren iin Lande beschwerlich
und den Hospitälern / auch a»,dern wahrhaft

Zrnien und Elenden , die das Recht und eine

wahre Ursache zu betteln haben , schädlich

fallen (u) . Endlich erfahrenste auch das Schick¬

sal der allergemeinsten Bettlerrotten ; sie be¬

schimpften sich unter einander selbst , gleich den

neidisch zankenden Bettelweibern vor den Häu¬

sern ihrer Wohlthäter ; so, daß sie den Unglau .

digen, diesen Feinden der Christenheit , im Allmo -

stn austheilen den Vorzug gestatteten , und die

milden Gaben lieber einem Türken , als einem

tzapuciner gönnet «» ( x) .

Der sechste Eingriff sind die Interdikten .
Deiche Verheerungen solche angerichtet haben ,

D 4 ' st

/u ) tu «Mew-i . «»»?- tl . oM. Vei-/--». a O» ?-7! cLt,
co!. §il . I' ol bunt, vt eor ^m itLtur 6k onerotus >w-
minibus, äsinnosus iLgloloiiiL Scdosxiczlibus, xc
vers xruxeribu; ^c.

/x ) ee/oc. Ae/r, tE . ^10. Loczus
res äcusnit , vr vi-.us snriKium vcrverir rsüZiolis iven-
ciicaniibur srozrrr eleemoi/n. im, iLkiuseüe contelirri?»
elsißiri üixeni TurcLL, czurunLü̂ uclno.



ist weltbekannt , ( v) um dicMachbcgicrde gegen
einzelne vornehme Personen zu Men ward der
Gottesdienst selbst aufgeopfert . Um einzelne »
Regenten äusserlich ? Uebungen zu verbieten ,
ward das Volk der vorgeschriebenen ^ Mittel -zur
Seligkeit beraubt , damit ihm nichts anders
übrig bliebe , als mit dem Verfolger seines § aG
desherrn geMLmschaftkiche Sache zu machen ,
und seinem qeleistttsn Eide untreu zu werden ,
um dadurch wieder zu den Mitte!--: , zur ewige »
Belohnung in Der andern Welt , zurücke zu keh»
ren. Ga iz unschuldige Stahtsganze schuld ,
lose LäiMe wm den mir dem Jnterdict belegt ,
Lsnrik durch dreß AusbreilunIches untersagte »
Gottesdienstes Aufruhr und Dskwirrungen desto
mehr erweitert würden. - Mit dem aufgelöseten
Eide der Treu ? wurde » die Tempel des ASmach »

- . , kigm

s' -' ) vu- rr »- öe- E' - . ÄtMx/r >. 288. Csrts 6 c,üir intsr -
tiiÄü iüroinniz xsrci>!-lLi, ivrclligefi ea lemxeo fuillr:
aUHngONnn, , iclngnürum , Ueltolirm,
xrsaäilun cslamirsnu » csuil«-. " vuboir -L,F.

tSM. // . /> 20. ;. Klii ej-itdoxiinäig-nziasnrm-, , -nius
' bd, noMlü Ätiitgr . xr-oümÄ̂ - MÄt, . N' ünc mits!-».
bili- erst ecclcilsü 6r>I1ic»liüs . MiSs>- Äsiiise emnr

- Wcae, nuLs kn Idcis Hicrngzbkawk LiubAk». ; ' a' ücn' K
r̂eestioilibur gut « ei-zr z Sc güyckkiMe arul-j ' iuruen-

riuin xrMMst HeLksutujd , rntsxulrs xroücisbsürir
Zrgzusm,

' - s "



t ! M verschlossen , und , wenn man fo sagen
darf , die Ehre GSttes selbst litt unter der Ver¬
folgung seines Statthalters , der sich an dem
weltlichen Vater feiner Kinder z« rächen suchte.
Die GOtt geweiheten Glocke « verstummten / der
Altar des HErrn ward seiner ftyersichcn Be¬
leuchtung beraubt , die Betenden zum Schweigen
genöthigt / den Leichnamen der Schoos der Erde
versagt / und — neun und neunzig Schasse in
der Wüste gelassen / — nicht um ein einziges
verlohrenes wieder zusinden / — sondern UM die
Wuth des Hirten zu befriedigen .

§. VI .

BereichchuMsmirrel der Döste.
Die erste Einfalt und Reinigkeit der Sitten ,

bie edeln Beyspiele der Lugend / welche die Kirche
ehemals selbst in den Augen der Heyden -so lie¬
benswürdig machte »/ nahmen die . folgende Jahr¬
hunderte hindurch in dem nämliche » Verhält¬
nisse ab , in welchem die Macht Wd der Reich - ,
thum des ersten . Bischofs - dieser Kirche zunah¬
men. Die -beste Religion verrohr ihren ersten
Glanz , nachdem die Päbstr sich mehr um die
Reiche der Erde , als nur das Mmmelrcich be¬
kümmertem , und lieber durch morsche Waffen

D § ais



als durch Tugend und Heiligkeit ihre Würd «

behaupten wollten . Dieses ist so unleugbar , daß i

Mahillon ganz offenbar schreibt : Lls dre Lirch « ^

Friede . vW den heydnifcheu Verfolgern des

xommen / M da « römische Lrschum ange¬

fangen / bey den Heydeu für eine verhaßte

^ ; s gehalten zu werden / und die Mahl

, s neuen Bischoffs hat öfters mancherley

z : inde verursacht . ( s ) , Platina sagt in

d' !' L Ährn BMdietS IV. durch Heiligkeit und

»st die pädststche Zierde Ans

saust -, oyu - « megeo Reichthum unrer so vielen

Ferüds r und hartnäckigen . Verfolgern des

chrljiUchen isfamrus gewachsen ; bald darauf

aber - / N» ^ oe >udi2 Kirche angefangen hat/ ,

nur den Gütern Ueppigkeit ' zu treiben , ûnd

ihre Oüed - r von der strengen Zucht zur '

Weichst den Wollust ausgeartet sind / hat uns

diese große Freyheit zu findigen / solche adens

thenerirche päoste hervorgebracht / von wel¬

chen durch übermüthigen Stolz und Ge¬

schenke der heiligste Stuhl pcrri mehr ist

gewaltsamer Werfe eingenommen / als bestsi

sen

(a) ee»m»e«tm-«s»r onlMemK»msn»mx. CX! . ksr « eccle-.
Kae x»c«, cum mmärola res etism xrigsnis cosxilsLt
tisberl cxiscoxarus Itomrinus . vürlzs iubmäs kUrbsr

tscsKmlt »oul xonriüci- slLÄio.



fen worden (K) . Der H- yde Ammianus Mar -

xekinus , erzchkt weittäufug ? was für schreck»

jiche Mordthaten h- y der Wahl des Römischen

Bischofs Damasirs zu Rom in der Kirche des

Sicminus verübt worden sinder giebt uns

darauf ein ausführliches P' ld von Hem Reich -

thume und ausschweiftchen Luxus der Römi¬

schen B- schöffe , und machet endlich diesen Schluß :

Ich yertzenke es . ' denjenigen nichr -- welche

Mch dem rrchnisthey Bivchvme begierig sind /

wen " sie solches ; u erhalten / sogar die was .

sen ergreifen ( ,c ) . ^
-

Rom war damals die reichste Stadt in der

Welt, ; der Reichthum ergoß sich demnach in die

römische Kirche , wir die Etröhme ins Meer ;

besonders da hie Geistlichkeit , die die fromme

Einfalt der dunklen Jahrhunderte zu ihrem Vor¬
theile

. (i, ) SsyÄitste enim L: öoÄrins > -zuse »u:;nis: msznij-
tsdoribur coalummatrgue virrure comxsrsvrur , xô -
riüculN äecu? ünü vlüs oxiirus xriino yuiäerri suüum
«ü ioter ror Host« Sc obüinsn » xersse^ror«!
r;r noinüris: IÜOXVLZ' 0 . vtn cnrn IstcnlLi' H

caexir Lccleüs. vei > verüs eius eultoribu? s feüeyrsre
g<t islciuism , xexsrit yod» zaqea Uceych. xeccLnäi,
vulio p!:nci^L agA' .tlrl Iivllunrim rüm coercerire,/tlSee

xorreniii, L yüibu- smIiilioys' Sc Isigirione fz ' Eiivm»
k«ri leäes occuxsra - k xorius, qüsm foLessg.

»c ) Ker' ttm -



theils heytzW / fs piek Kunstgriffs srfanh , Hprch
Hie Güter der aüdächrtz ^^Gia ' LbigM ißre' Kir-
chen zff l ' ei ' rMer» ,, LaK Kaistr BaleutiAan , der
Älk «L im Krhre Z70. Än scharfes Edict ( ä )
SUes dsMMrn Betrügeteyry hekgMt zu- ma¬
che«, M MjwMgm sah. Der heilige Hierony -
Mus beklaget sich schar-, daß nicht einma ! durch
Kaiserliche ÄeiordnunZe « dem Geitz der Cl- rifty
Lefieltttt Werden ' Ädsr all dW
warm Kleikiskrirm gegen den erstausliGen
Reichktzüm , welchen die Päbste nach - er Zeit an
Land üsd Leuten zu sich gezogen. Der Cardinal
von Luca ( s ) mögte urrs gerne überreden , die
Lande des Pabstes hätten sich fteywiLig an die'
römische Kirche ergebe »' ; well die orimtalistW
Kaistr nach Untergang des occidentäl - schen Rei¬
ches i » Italien wenig geachtet , wurden- , aHzu

llHwach waren , diese Länder gegen die Waffen
d- rOstgoth - n und anderer ausländischen Völker
zu schützen»- ,

Mein

( ä ) tto-i. XP-7. r/N 2. /tz. «o. conki 6or/,offeck.- Ä»Mr»tÄN N>». ' . k̂ . .̂ ' 48. "
'

( e ) ' btee L?ü leKe con-
gusror - IsN-äöleo, eur menisrirlius LgNosexew. kro.
Liär 6>uers>;ue Isgis csurio, L rswLn ncc 6c retrsnü-
tur üSsrilig. kct L̂ ei commiLsi IcZikusüluäuruix .
OloriA e îicopi i' .-n.ü.c r̂ouiäcxL. . . IZ»
uomlai » «mnruili Isceräyimr», elt , '. xroxrür. ituäeis
«iwikiis.

( k) Orft»>i5 re/«is»rll c » E - vo «Me



Allein was hätte Italien von der römischen
Kirche erwarten können , die nicht einmal
im Stande war , sich selbst zu vertheidigen ?
Nur eine nnktelm - sise Kenntniß der GeWchke ist
genug , um die Unwahrheit dieses Vdrgchsps em-
zusehen. Man weis zu bestimmt , was für Kunst¬
griffs die Komischer ? Bischöfe angMmdek , wis
ste die VsrwirrnnsLN in Ikslien zu ihrem Vor *
theile benutzt , und voll Zeit zu Zeit so tziels äuA
Wärtige Feinde gLKLn hie Kaiser gehetzt ßÄew,
daß diese Rom und die umgränzsKdctt Länder
KichrgMLgssW beschützen, und die PäLstrrrebst dem
Römischen Volks z«r Beobachtung ihrer Pflich¬
ten selten mit Mkem Erfolg achakm Mntm .

Aber warum machten die RMAtsn ihre ss
gegründete Rechte auf Italien nicht mit mehre- ,
rem Nachdruck geltend ? — Dieses Problem kau
Uns allein die Geschichte auflösen . — Die Säch¬
sischen Kaiser - thaten es , -weil die Pabsie schon in
ihrem usurputskr Besitze Waren ; und dem Kaiser
im Rückzugs i » ihr Land, jenseit der Alpen durch
geheime listige Ränke Empörer zeugten ; wenn
aber die Kaiser , » m ihr Recht zu behaupten , Miß
Heeren alter deutscher Streiter nach Ztslim ka¬
men, ss richtest » die Pabsie inzwischen im deut »
scheu Mterlande bürgerliche Kriegs an , um dir
deutsche Regierung zur guten Neigung gegen b-si

heiligen



Heilig «» Stuhl zu zwingen . Allein wie kämest die

Päbste in ihren »surpirten Besitz ? —- Hiermüs «

D wir von neuem, bm Faden der Geschichte er- ^
greifen , Thatsachen aufsuchen - und jedes Schritt

beobachten , den Rom M seiner angemaßten ^

Griff - ^
Der erst « Grund zu örr Macht der Rönch

scheu Bischöfe wurde dadurch gelegt , daß Cow

stanW der Kkvsss seinen Hofstaat nach EonstäM ^
«inopel v-kfttzte - und das Römische Reich jer«

theilte - Denn hierdurch verlohren die Äbcndläw

bischen Kaiser einen ansehnlichen Theil E ihrer ^
Macht , uttö wenn die Orientalischen Karsir öäs ^
Äbendlandische Reich zugleich beherrschtest , st

waren die Römischen Bischöfe von ihkea recht» ^
Mäsigen Regenten zu Weit entfernt , Und sie be.

folgken die Befehle aus Csnstantinvpeh die selteü ^
Wt Nachdruck unterstützt wurden - nur ist so fek» ^
Ne- als sie zu Rom Vortheile Sus denselben z-e

hm kostnkem — D- r fernere Schritt zu der W

Wachsenden Grösse der Römischen Bischöfe was ^
her Einfall der Gothen Und LongobarSen in Jtai

iien- Dieses Land hatten nunstrehr theils die A

Uentalstchen 5raistr - theils die neu angekommn ^
neu Nördlichen Völker im Besitze. Keine P. W

^ ^

thetz göstvt « der andern, - daß sie zu Rom WdirrS

sollte. Die Römischest Bsschöffe blieben also!

ziva:



zwar immer unter der Kaiserlichen Hoheit , aber
^

dennoch allein in der Resident . Sie liessen sich

^ darauf von dem gottlosen Kaiser in Orient Pho >

^ ras als Päbsie oder allgemeine Bischöfe der Kir .
^

che erklären ( 8 ) , und bekamen dadurch noch

. mehr Begierde , diesen Titel durch wWiche Macht
^ ^ nnterstüßen . Als aber die Consiantinöpvlita - '
E

mischen Patriarchen nicht mehr unter den Römi -

^ scheu stehen Wollten , sondern die nachfolgenden

A Kaiser im Orient auf ihre Seite zogen , und sich
^ noch immer aUgememe Hischösir nannten , fien ,
>"r

gE die Römischen Bischöfe an , Plane zu machen ,
däb'

chm die Exarchen auf immer auS Italien zu ent ^
^ fernen . Vorzüglich aber von der Zeit an , als

cht- Jsaurieus die Bilder zu verehren verbot ,

welches die Römischen Bischöfe befahlen , Und sich

also nach und nach gänzlich von der griechischen

Kirche trennten » .

Endlich wurde den Römischen Bischöfen

ihre Wünsche gewährt , indem der Longobarder
^ König Aistuiphus Radenna einnahm , und der

Kayscrlichen durch die Exarchen in Italien geführ .
: O ten
rmei
ch' -N
ircti

ksol
war

( §) Lüius rei- .. ?Locae/e/rnMnaM EicrriM?r )
rLäuÜäkMurri eli , vc cuin ex mors lirterss sä eML'
t' tio.Lgs-ün̂ sraror scriberer , 1d? ODIVM Ö/rtacl »
(?.o!jltauriri0s)oIib3N! xIrrimckge , proseilus ilr , lölüyl
!(.oln. xonciücLln eÜe Liicenäbrruoecumenieuln.
806. 7̂. 2. .



ten Regierung ein Ende machte . Aistrrlpßus wsk
damit noch nicht zufrieden , jondem brach den mi!
der RömisMü Kirche auf Jahr , errichtete «
Vertrag , und wokfe Rom haberi . Pabst St«-
Kharms lL ( öder M ) wand OH Nun in dies «
VerirgerrhKt wMr ' nn den- KaiftrdchenHof , uni'
bat sich vom Kaiser ein Krkgs ' hchr zur RsttUnz
Roms und des ganzen Italimsaus (!i ). Alleis
Stephanus würkete vergebens auf eine Unkerstä
tzung aus Orient . Er veränderte ' akso seinen Plan /
«nterttahM ÄeMiss nach Frankreich , und brach
le den Fränkischen König Pipin auf seine Seite

Hjpw zog Mit einKr Hriegshech in Italien , ttahK
dem Aiftulphrrs die Landet , die er dem orientali¬
schen Höfe entrissen hatte , Wieder ab , überließ
solche der romlsthett Kirche , und Pipin bekaw
dagegen die Würde eiUeS römischen Patricias ,
Md wurde also in einer gewissen Rücksicht Herr
über RoM. Nach dem Tode des Aistulphus
brachte der Longobaröer König Defidcrius dek
griechischen Hof auf seine Seite , machte Ver¬
suche, ein KrrcWheer aus Orient zu locken, mü¬
der Pabst sah sich gezwungen , von neuem Hülst
bey den fränkischen Königen zu suchen ( i ) . Ek

bracht ,

( ii ) /Ui. iFü-F,» r» 117. vsxiecgus inixerislLin clc-
- Lnenwun- vr cun, exereUu. 6ctvLniiLr, Lcicoin «M3Mvl-

dem vel cmiüsm teslisüi Ubsr»r«r.
st ) crrnca «A. p; p. A.



Wächte wirklich den Nachfolger GjpinS» Karl

den grossen dahin , daß er denDesideriusin seiner

Residenz Patzia belagerte , und iM Jähre 774°

tzefangm Nach Fkanckreich führte - Äso der Lon-

Aobärder Herrschaft ein Ende , und sich zum Kö¬

nig über das Longobardische Reich machte - die

Länder aber - so von Rechtswegen äusser den Lon-

gobardischsn nach EöNstäutinüpel gehörten - (eine

Geschichte , tvelche zwar die Römischen Curiali -

fien bchanMn - die aber noch nicht ganz ausser

tzwliftl ist ) der Römischen Kirche abermals

schenkte. ^
^

Als hieränf die Römer im Jahre 799 . den

Gäbst Zeo M. übel behandelten - und ins Gefäng¬

niß warfen , entfloh er zu Karl dem Grossen nach

Frankreich, welcher das folgende Jahr selbst nach

Rom kam, und als Öberbeherrscher dieser Stadt

dm Passt - nachdem er in der Kirche den scher -

liche » Reinlgungseid geschworen hätte , wieder

einsetzte- dagegen ihn der Gabst zum Abendlän¬

dischen Kaiser krönt «; auf diese Weise samt dem

Römischen Volke gänzlich von den Griechischen

Kaisern abfiel - hingegen durch diese össentl - che

Handlung das Bekenntniß ablegte , daß Karl in

die ehemalige Rechte der Griechischen Kaiser auf

Rom eingetreten sey.
E Bik



Die Fränkischen Könige habe » alß, dir Kir¬

che von dem erhaltenen Eigenthum « der Griechi¬

sche « Kaiser bereichert » Diese Länder war «« ih¬
nen ; « weit entlegen ; und fie kannten die Kunst¬
griffe der Römischen Bischöff « schon zu sehr , de¬
ren Maxime tvar immer auswärtig « Mächt « ge-
g«n ihren Oberhrrr », im Fall sie dieser beleidigte ^
zu Hülfe zu rufen . Sie hielten also für rathsam ,
die Hoheit über die «köderten Provinzen für stch
zu behalten , dir Nutzung aber Mm Theil den
Pabste » zu überlassen .

Nachdem die Römische » Bischof « einmal
Kiese Grösse erreicht hatten , so war eS ihnen
leicht - sich durch die einzelne Schenkung «« be¬

güterter Person «» immer mehr zu Lemchem ,
Wir haben bereits schon Ebitte angeführt , wo¬
durch weis« Regenten für nöthig fanden , den
sllzuhaufigm und unermeßlichen Schenkungen
an die Geistlichkeit Einhalt zu thun » Allein dieß
war nun einmal der Geist des Jahrhunderts ,
Leu der Ckrus , und besonders die römische »
Bischöfe in diese » dunkeln Zeiten unterhielten ,
und gegen den di« wohlthätigsten Vekordnungen
menscheufteundlicher Fürsten ohne Wirkung blie¬
ben. Kein Reicher glaubte damals , dsß er als
«in guter Christ sterben könne , wenn er nicht
einen wichtigen Theil seiner Güter , mit Hintan¬

setzung



EA L?

Atzung seiner oft bedürftig «» Verwandten in sei¬
nem Testamente für die Geistlichkeit bestimmte .
Ma » darf nur die Donationsbrieft dieser Zeiterr
lesen« um sich so » dieserWahrheit zu überzeugen«

Die BWttjguyg , welche WbrM Landgraf irr
Murmgen , einer Donakion rttheilte , die ei «
WwGr Lerrhaid Großhaupk zu « Gesten des
Normen in Gotha gethan hakte , fangt also an ?
Der fasset stm Testament nicht recht ab /
Welcher nur für die irrdifchen Erden sorget /
Christum aber nicht Zum Mirerben femee
Güter - nächst ( k ) .

Die Lonstrmationm der Geistlichen im Qc -
«denk , welche man einig « hundert Jahre Her-
Bon Rom Schott , haben ebenfalls «inen großen :
Reichthum dahin gebracht . Man lese die Vor ,
stellung , die der Bischof zu Lawegs , Don Mi¬
chael, Johannis IV. KönigS in Portugal Abge¬
sandter zu Röm , an Urbanum VM . übergebe «
Hat , da der Römische Hof Bedenke « trug § ih »
als einen Königlichen Gesandten anzunehmen ,
weil die Manier seinen Herrn nicht für de «
rechtmäsige « Avnig erkesnen , sondern Portugal
Wieder mit Spanien vereinigen wollten . So sagk
dieser Gesandt « , nachdem er dem Passte vorge¬
stellet Hat , wie viele vakante Bischümer im Kv-

E 2 nigreiche
(-K) SLgÄtsnum Ljgs 6«- «, « 68«



mqreiche wären : So lange Seme Zeiligkeft
besagten Gesandten nicht annimmt / kannsie
in dieses Reich ihre ZpsHliM ' Diener nicht
senden - Dieser ' Punct ' käiütte unendlichen

Schaden verursachen ; denn wenn keine

Rücksicht gemacht wird auf den Hutzen/wel¬

chen das päbstliche Datsriat - und SecretD
riat » Amt der Breven aus Vielem -Bönigs

reiche wegen unZähliger Expeditionen NNd

Gnüdenbriefen empfängt / so ' dahin spediret

werden - noch auf die Einkünfte des Löllec ,

roriaeamtK - und der Lreuzbulle , wiewohlIsis
jährlich sich auf 500000 . römische Thaler bw

laufen , so könnten die Portugiesen den ver¬

such machen / inskünftige wegen - Äusferri -

gung solcher Gnadenbrieft Nicht mehr nach

Rom ZU recurriren , uud sich also nach Und

nach vom Gehorsam gegen den Römischen

Stuhl loszumachen (l ) . Die Gelder welche die

Päbste für ihre Eönfirmationen ehemals aus
Krank¬

er ) Virwrio 8ir! tsm. /. iÄr. r«rr««trk te «x«rL

»». 47; . Oks k lrovano tnolre cliiste äi que! «. egno v-r-
csnri, ne ü xuo xiovecier quelle äe loio tsttori , 5e
LIONs' ulniNÄil Ulie-lU
eke üis SsnlitL nvn riceve ästko Lml-sscistore coule-

quenremente nou lnvreie iu que! 1te§no I! luor

^xolkUci . Llre qu- Ko xuNts xuo äiir cguS
Nä
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Frankreich zogen» übersteigen alleuGlauben . Fram

gscus Äuarenttch ein Professor Imls zu Bour .

gcs fthreibt also von diese » Einkünften : wer

ist so unerfahren , daß er d- e Kunstgriffe des

Mchischen Asfes nicht wiffen , und dem

nicht bekannt se>' n sollte , wie viel dieser Bims

igel täglich äranzösischesÄur aussgugsr Zch

will erzählen , was ich von den erfahrensten

Leuten dir lange Zeit in StaafsMchLften

gearbeitet haben , gehöret habe , ob es schon

«»glaublich scheinet , daß jLhrlichbsy 7° o ° ° a

Gsldgulden , und vielleicht noch mehr für

unterschiedliche PAstliche D- plomen von hier

nach Kom' gebrachk ' Gerden , und MMbst al¬

so' gefangen liegen , daß sie niemals zurück ?

E r , , kehren

sä . »Kniri xrssiuäwü , e 6-wni xercI,-! noy 5-rcsnäori-

i Ä' nüli. cke 4«sl I.»v->k-iriL.

e 1» tz-creisrÄ äe Vrsvdxer mksiiK: dxeäitiool̂ s xr, '

tls , cke vi 6 äilx-iccino- nL äsU« revckiw äsllaCollck -

,<,ris, e LoUa <teUr LrociLt»- cori ^mrro c!ie sLencllNir

rmre, iyü - WL; oy- wÄ̂ seyäi l ' -mno, xorrrbbono ^aei

. . koxoUjnnoäurre , ->xrsrenäsre ( msssims clie rsngo-

no längkMmi klivileZFi -mcicki äs 8o «ml konreüsi

circs <̂uelir: iyLtsriL) ciinoi, volsr ricorrere xiii ä Ko-

xer 1? rxeäUloni >il ästrs Zrarie, e coü rilsMr!! »

poco L xciconsI0 okeäienLLclis iirmiio tsmxre xrofeüs-

« con rE » -ei « ->I!» Anre 8- äs . Sxott °1i «» eL- «^a

?>sr ü c>lw>: vsro I nüa»> >xrincixU swno csgronLre

xL volr- ruins , L xeräirs lemxrs l«cri»Lbili.



? s

kehren . Was sott ich viel sagen ? Der RZs
mische Tausch -st jchsr , lange zum Gprüchs
«vort geworden ; Man giebt Gold , und ems
Mngt Bley . zurücke ( m) . Man hak eine
«chnst , wekche das Parlament von Frankreich

^ r ßrexhe t der
FkanzöflschenLirchewiderdenRämrschkn̂ of
Htm Komg Ludwig XI. übersebm hat » wormn

unter
fm ) Sr- S«L̂ «rtzk «, «Ätzr- ri » re - «qke ^ W. x. j,<r»l - eü Lös« imxeriku- rernin . « Lr>«. curise Lrc»

^ " E ' «, ^ir °ck°. tzsUjrlWorbs « s». .
ZMNIS «oü Lrir ^ Etzst > vicqw » suoä ,^»-5 xeritissuvi-, «: ätn in rex. verlsc-L »g» Lmet «e-
-exi. MU» 4 « , « ü,cr -ck», ^ viäewr . ^z«' .rum äixlo -nzm-n -- l >n«- 6« obt-nr°rn-n »omine ->ck
Lsxu„§«tttL sue e« sw^iuz smeorüm mMs kowsMH! - e sxxvrtt » iÄsre »„use im Mc velm „xr-, vinSs-
>?ue äettnsrntur 8c cvksä - Eur , vr miüo v-nz-uzmxokk-Lnuni » sä rsäeg «. «ulkz ; I« xr °«rbiu ».«Kur ism äuäu- n Lvmmis xe, murseio, xlümbi viäelicee
LM» -luro, nvn riäuur <zu-i« ill-, Vioinsärs Sc Lisucr
Lî nä käOMLruni. AcAiick/i. äi/ärimM
«z - W-Asm 5. bc « « -
/ «e ?iii -r/r«rFk»SLiit r «m/»s Mksts- äL-Msr - Lnxüee»
xlüwbo re§i ecclssiW» nuäsri Lsinsno. Lt ?ee»« L/e-
/e«F, /ci - UeE «ä ttenEm // . --ê em/4«zk->s»i»- Xu»,
»i veür, s Löm- ma cuiis rsäierunt oxonersri ^uiäe!»
arxsnro , onersri xlamba. Lir. Lsiusius m »or» g-i L«.
xi oxer/i ; ; L.



unter andern gesagt wirb : ( n) Durch die Rö »

mischen Kunstgriffe ist das Geld also au , d«r

E 4 Beuteln

M vuLi - WM Xnnc sree Romiinr kc sxuÄu «
ek znrnm ex poxulsrium loculi», »eren rsntum ini

«urs ^us nobis moners rsiiÄn 6t. — Vr ixecisrim »s

kgillarim ckemonttremns, quünroxere kox rriensio xs-
«Mninreznnm exkznttum 6c, snimLäu- rreinürm E ,
kü ôniiücis remxore vncalls in 6oc regno plus, ^uÄi»
vlßinci LrckiexilcoxsruLLcsxiscô gru!. Ksc öubium eü-

-zuin »in xrv snnno iUo veLUgiüi, ^uoä gnnarsm vs-
«,MU5, YULMxro reli - ûo ürmxtu sccsilorio Sc exrrr-
orciinzrio , in ünAuis äixiomsrs ten bnUss lenz eures-
rnm liritlis äexeuls numerskĝ us ünr. <̂ nze 6iminL
slc cenruin Lc viginci miiüum sureoruin, — Coeno-
diarcliize <; uoqus6ue LbbarUe,ä lexsßintL ant eo gm-
xlius vscsneruni in Iioc regnn. L̂ uarum singulireäu-, -
bus iniUibus sureorum vr Minimum conüirerunr. Sun,,
inz ergo eli cssrum 8c viginri miiüum Lureorum, —
Loäem temxors xriorscus, äecsostus, xrnexo6rnrgs,
xrseccxkoriLs, 5c sliss äignitgrer eleMure, c>useliru »
inügnitAL»on 6nnr, xlur» ^nsm ciucenl. ie v->c»nerunk.

in ünguln kujurmoäl beneücia ?.urei numerari sunr
«juingenti. Lnnuns igirur cencum e6 miUium snreo-
rum. — tionttsr in t>ec regno vr Minimum cenram
rnÄIis xsrLeciürnm eile » gnse in6sdic«nrur Lcincols»-
rur. Kec vlir ett in «jnr eo rsmxors grsrism exxeÄs-
tiusm nli ûir nvn imxecrsuerir: in -zuLrumiinguiW
XXV, »urei imxenli 6rne , rrin xro irinerir 6rmxcn,
cMW äixlvmLMrrr LoatsÄo « , xw nss vdAsntiir ^

O- r«.



Beutelndes Volks gebracht worden / daß
rvir nur kleine Kupfermünzen behalten ha?

hen ; um einzlssehen « wie sehr diese Jahre
das Reich sey erschöpft worden / darf man
nnr bedenken / daß zu den Zeiten des pab -
fies Pins V, mehr als 2. 0. Erz rund Listhm
mer vacanr gewesen seyen . Damals har man

für die pabstlichen Lullen 1roooo . Eoldguls

den verwenden müssen ; Luch sind bey 60 Lbs

« Mn unbesetzt gewesen ; eine jede dansn he -

« Fgt wenigstens rooo Ksldgulden . Dieses

macht i roooo . GsldguldLn . An der nanili »

chen Zeit waren mehr als roo Dechanexen /
und dergleichen Lsmter vacanr / deren ein

jedes too Goldgnldrn berragt . Diese Tnm «
me belauft sich auf - 0,0000. Gdidgulden «, mg

ist bekannt daß in diesem Reiche wenigstens
100000 pfarrexen sind / und es ist keine dar »

unter , aufweiche damals nicht jemand Zra -
tlgm expeiAaciuam s' llte gehabt haben . Elne

jede

IrgeroAMluis, gnnulisrionii-us, uüis ij>>eciÄli!>uscigri".

sulis - qugs gralüs -läscribiconüieuerunr. Iiem pro exe-

rutoiio xroceM» üixer eisäein Zrmiis tLÄo. 8»mmg

k,gec eü , vicier. «zuin̂ u' ss cenrsnü inilii » sursyrum.

r:kr. Hbericur LoLreus in ,,
DoceK-M-r : vs LoiMM caris ivutzni Iros. vsrtus :

Loms wLnus 1oäir, <zuos roäsre non valel, oäik.

Vsmss cuüoäiv, nor> ä-mros fxsrnir kc oäir.



» de berrägr / die Unkosten dazu Zerechnet /

Lv Goldguiven . . Dieses macht zusammen

r Goldgulden . Allein was halten ww

uns mit den Klagen fremder Nationen auf , N. -N.

den wir unsere Blicke auf unser «' genes Deusch >

land Wie viele Millionen zog hie RomMe du -

ria in den vorigen Jahrhunderten aus se . nem

Scbooft . Armes Vaterland f wie seh. hat dich

chemals der Geiz und die M- Mchche Ge
dg^

rrgkeit derjenigen erschöpft r d' « lfth . st ; „„iit
Nri' Ke>- einer Religion nannten , die veltimmr

war all NeÄen glücklich zu mgch- n. Das

war schon läm st daS Klaggeschrey der ganzen

Nati°^ So Äachen die auf dem allgemeinen

Gonchmm zu Co- . stanz versammelten deutschen

Fürsten : Ww - » üAnmitden größten Schmer¬

zn erfahren / - aß seit ohnge - fehr is °. Jah¬

ren medr p. : . -sie nur ihrer Römischen Lurm

anstat' L si-r das der Seelen zu be¬

schäftigen / n«r chre " Wucher mzd unersätt¬

liche Gclddegierde ; » befriedigen sir^t^n
/

vnd so vrel Gold zusammen hLufrsn / slo yn, -

rcichend war / nicht nur ihre Unverwandten

mir den Schätzen der Mrche bereichern /

sondern ihnen sogar mir dem aus dem Schoo

der armen Gläubigen erpreßten Geld

zürsienthümer zu erftinftn ( n) -

«x. von ä-r . ^«är N„>- rp-
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Die msiststt geistlichen Bsnefizien , wuköm
s

in Deutschland , so wie wir es von Frankreich 1
Schort Haben , ebenfalls von den Päbstrn vergeb

^
ben. Diese Disbrauche waren so groß , daß ein
gewisser Prälat an den Gabst Clemens V. ge«

'
schrieben hat : Ach kenne erne Domkirche ,

^

weiche nur drexstg pradenden hae , von wel « '
chen in r ; . Jahren ungefehr ; e. sind erstes '
digk worden / von denen der Bischof , der
diese ro . Fahre nicht ohne große Mühe ,
Sorgen und Trübsalen seiner Kirche vorge ,
standen , wegen der Menge , die der pabst
vergeben , nur r. hat verleihen können / und
dennoch find noch solche vorhanden , d,e von >
dem pabst Znrvarrschasken ( Frans , «grctsrr «a, )

auf ! !

M. -KF. ?4L2 Seci, « äolsneWnes reterrur . äs xoK
-j cenrim« /sr - s,mr>, cirrs - nonnuUi tu«noS '
Vontiüce», -xsorunxjue süeLores , cur» üiL s-o-
»an » rsrngUesri äeäiki» insbristj äeUciis» L- 6c r>6 lie-
reriors prolspli , x-wigriue in suo Lamri äckcienesr, !
«oelsSis «ls5srenrsr, sä xurs^ue ixirituelium äisxyliu«,^
nsm Sc «niMi-riim üiIureM nuU. ucnus , teä iui es

^ lxcrr /-ecsnrür«»« tirerunk, inrsnäen-
e-r - r»r.r omnedus inge»ii - L cgurc.

— Lc Sernum rencunxa?,r«,» coiiFrsFMck,vr <; uiärm ex eis , U-ur x,renke; » irreres > krrores Zx i
c«„/ «k§„MseKk--n-is, eeisrn vsgue «<j KMgir rrü, - i §z-müin ksrrcnonim evs cornenäerimr kAzlr«re» t



«uf die künftige Zeiten haben « viele
Lirchen gehen hauptsächlich zu Grunde , weil
ihre würden , Aemter und Lenefizien von
Lurlülisten besessen werden , von welchen /
wenn auch einer mit Tod abgeht / der pabst
immer wieder einen andern Lurialisien damit

versieht / so daß sie für allzeit bey dem Rö¬

mischen Asse bleiben ( p ) . In dm Werken
des Aenegs SylvLus befindet fich ein merkwür .

djgrs Schreiben des Mainzer Kanzlers , Martin

Mayer , an eben den - amal schon zum Cardinal

erhobenen Aen- as Sylvias , seinen alten Freund .

In diesem Briefe sagt Mayer : Die Leneficien
und geistlichen Dlgnrkaken würden ohne
Unterschied den Tardtnälen und pabsts
lichen Protonstarien restrvirt / ( gleichwie
Ameas selbst eine bis daher noch nicht erhörte
Reservation fich auf drey deutsche Provinzen

habe geben lassen ) . Die Anwartschaften auf
Beneficien würden ohne Zahl von dem pabst
ertheil »/ und überhaupt würden die Lirchen

nicht demjenigen anvertraut / der es am be¬

sten verdiente / sondern der das meiste zahl¬
te (q) . Von den unzähligen Annake « sagt - er

nem»

( x) Xxuä ksyvslä «-i s». i ; n. «> 59- /44- S. Schmidt -
Gesch . d. D. Tb. 7. Bück 44. Eap . Seite 567,

^ r; ) Ox̂ . Xens»e 8v!u. x. ro; ; . S, Schmidt - Eks

schichte per Deutschen / Tb. Sem ; sr .



n- mlrchs Mayer : man foders sie ohne einigen !
Aufschub , und erpresse noch mehr , als die
Schuldigkeit mit sich bringe ; auch würden
täglich neutz - Ldlgsse gegeben , um Geld ; u
sammeln ; die Aehnden schreibe man aus /
ohne die Prälaten Lern scher lsiation zu fra »
gen / und nebst diesem würden kaufend Me¬
tte erdacht / um von den Deutschen gleichsam
als von Vardaren Geld auf eine feine Art
herauszubringen ; weswegen nun die deut - !

sche dhzrion , die ehedem die erste in der Welt
gewesen ^ in Armuth versenkt / ihren tr - MigeK' '
Anstand seit mehreren Jahren beweine , ( r )
Diese unbilligen Annaten haben schr viel zu dem

grossen Schuideulsst , in welchem damals hie
'

Leukschrn Bißthümer stächen , heUetragen . Um
dir erstaunlichen Summen , -

welche die Bischöfe
an den Römischen Hof zu entrichten hatten , zu
tilgen , gab Johannes XXII . als er dem Heim
rieh von Mrnebnrg das Erzbisthrrm Mainz
gab , zur nemlichen Zeit auch die Erlaubniß ,
Schulden zu machen , ( s ) . So wichtig die Ein « !
Wendungen sind , welche Mayer dem ühermäsl -

gen

8/Iv. vA. x. ro; , . S. Schmidts Geschich¬
te der Deutschen / tTheil Seite 57- .

( «) S. Schmidts Geschichte der Deutschen / stt ,
Theil Seite 574.



MReichthum und der Geldbegisrde der Päbste

entgegen setzet , so lsftnsivürdiß find inr G- gen -

theile die MgenMnd « ) mit welchen Asnc' as be-
k Mejftrss was wir in diesem, kleinen Werkchen
' bestrikten habe », daß ein Pabsi unermMche

Reichthümer besitzen Müsse. Ks ist lache , iich

sagt er zuM Kanzler Mayer , daß du den pabst

arm haben willst , Und dennoch dein L^ d, ,
! schoff ; u MsynZ , derzu Cölln , und Trier

reich seyn' sollen . Du wirst stgen , der pübst

soll reich seyn ; über nicht übermäßig seich ;

aber der Pabsi muß eben so viel reicher seyn /

als der Lrzbkschsf von Mainz / ais dieser rei¬

cher seyn muß , als sein Pfarrer . Du ant¬

wortest , so wollt ihr vielleicht gar , daß der

pabsi mächtiger sey als der Kai -

fert — Mr laugnett es nicht , denn je

mächtiger der pabsi ist , um so sicherer wird

dein Lrzbischoff , um so freier die übrigen

Bischöfe / um desto niedriger werden dw

Letzer seyn ( r ) . Ob dir Regenten von Europa

diese Gründe sehr überzeugend finden werden >

kann nur die Zukunft entscheiden .

Wir

^ensgs ld-»of. Oer' M. P° iO77- G. ^ebNilbsi

Geschichte der Deutschen / en Theil S . ?77e



angeführter liefern
s « « « W-rlchein- -I», MdVG- Ach«
NmendV " " " » " - - ln ch ' M

" ^Euck ' Ihre Verdienste würdig«- belohnt worden sind , und mir , daß mein" Freund zu einer Stelle ist erhoben worden , wo« er mir und den Reinigen irgend einmal hilf »* r^che Hand leisten kann. Das thut mir leid ," nÄ- A ^ Zeiten fällen die dcnr apg-.« stolischen Stuhl Sturme drohen : Denn der» Erplschof ( vonMainz Dieterich vonErpach )» Z5 » Herr , muß gar häufige Klagen über den" Romsich - n Pabst ( CallixtusM ) vornehmem»» der sich iveder an den Schlüssen des Constalu ! -»- fchewConeiliums , noch jenes von Basel hält ," die Vertrage seines Vorfahrers ( NicolauS
»» V. ) gar nicht achtet , und unsere Har - on
» zu verachten , und schinden zu wollen
« scheint . Es ist cme weltbekannte Sache , daß

man die freye Wahl der Prälaten kränkt , und
" a«e Beneficien und Ehrenstellen nur für die
« Cardinale und Prykonvtarien bestimmt . Auch

. Fhnen sind z Provinzen deutschen Namens
» auf eine Art vorbehalten und zugedacht wer -
" den , die ganz ungebräuchlich , und ganz miZc-

wohnlich ist. Unzählig - Anwartunaen auf.. Pfründen werden verschenkt , bi- Annaten ohne« allen Aufschub «ingefoderk , und offenbar« mehr erpreßt , als man schuldig ist. D>e Re.
S' erung der Kirchen wird nicht dem Verdien «

teste »,



«

K-testett , sondern dem MeiKbiersndsn über «

y lasse». Täglich wn- orrs neue Ablasse ertheilt ,
B UM Geld zusammen zu scharren . Unsere Prä »
-> laten müsse » Weges des Türken , Zehnten erhe »
« den, ohne daß mam sie um ihr Gukbefinden
» ftaqt . Man zreht die Streitsachen vorn
i- gesetzlichen weg Rechtens ohne Unters
s Mied r>sr Den pädstlrchen Rrchterstohl .
8 Lausend Schliche , wie d « Römische Gruh ?
« uns , wie Barbaren das Geld auf eure fsis
s ns -Art aus dem Beutel ziehen kann , wer «
«, den erjsnnen - Unsere ehemals so berühmte

! s Nation , die mit ihrer Tapferkeit , mit ihrem
^ r» Blut das Römische Reich wieder erkauft hat ,
i » und die Bcherrschertn : nd Königin der Welk
! « war , ist dadurch in Armuth gebracht , eine
' N SklützM und zinsbar geworden , liegt nun im

»- Staube da, rmd ächzet schsn feit vielen Iah «
; er reu über ihr Schicksal , über ihr Elend . Uns

n Kre Wuyrer , wie gähe gus dem Schlafs
es erweckt , ftuigeu rmn allgemach an auf Mir »
« rel zu denken , wie man . diesem Elend ab »

helft . -» könne , Sie sind enrschlsAn , das
v Joch abZuschLtteln , und sich wieder in die
-r gire Zrexhser zu setzen . Die Römische Cu»
»r ria wird viel vslttrm , wenn das ausgeführt
-- wird , was die Fürsten des Römischen Reichs
n im Gmrr Hüben. S>- fchr mich demnach Ihre
» Erhöhung freuet , so sehr bedaure ich, " daß

dieß zu Ihrer Zeit vorfallen muß. Doch wer' », weiß , was Gott beschlossen hat , und das al -
», Lein Wird geschehe«» Sie können unterdessen
u gutes Muths seyn, mrd Ihrer Klugheit ge.
" mäß auf Mittel denken Wir man durch Däm «
" me der Gewalt des Stroms Schranken ft
» jen kann, mrd leben Sie rech t wohl. A schüft
k» ftvburg den erste » September 1457.

Hüch elstdsLsL F. «. ro) ; . sezx»



Verlagövücher der HermarmistiM
' - Buchhandlung ^

'
!

Vergstrüßers ( H. Pros. ) Msts-un, der steneßen de«j
scheuUe e > " . i ii. rte . ' , d ; xj

Goekingk S (L- §. G. F Mdicht- , Tb. 8« t ff. 4z -- ^
s der ztt wird nach Majabr fertig )

I st die Buchhandlung der Gelehrten zu Dessau ein
nützliches Jnftttut ? 8. / z

Ngy Leuelre mercaoM rrgäotra äal 6sx. LrK, coi»/. u
. X̂xiuiuc. 8« , ^ -ich ; v

Meister ( Hk. Pros. ) über die Pyramiden / 8> ; s r
Sammlu ! >g der neuesten Ubersetzunqrnder röM i scheUr

Prosaiker michAnmerkungen, unter der Aufsicht der'
Herren Pkofeßoken Bergstrüßer und Ssterrag ,
besteht bis-jetzt aus: ^
I u sti n s Weltgeschichte übersetzt mit H, Pros. Dsteft

tag , itek Band» 54 kr»
P! in in s Naturgeschichte übersetztLöstGokist« 8roße>

der Presse, desgleichen Biographien des Coruek-
NepoS üvrrfttzt von Hrn« Pros. Bergstraxer), i

Wer seinen Nahme» auf diese Sammlung bev mir vok!
Erscheinung eines Theiles einzeichnestläßt , erhalt
das Alphabet auf Druckpapier um js kr. und auf!

- Schreibpapier um 4; kr. -
von der Sammlung der neuestenÜbersetzungender grie¬

chischenSchriftsteller unter dek Aufsicht des g-errn Kir¬
chen- Rath Errath iß bis jetzt heraus:
Lenophons Feldzus des jüstgernKyruS übersetzt E

o- rm Pros. Grills 8. 1 st. welcher den -ien Theil der
Sammlung ausmacht; der erste enthalt de» Divdoch
von Sicilim von dcm Hrn. Stcoth übersetzt, weicher!
aber noch unter der Presse ist. Hsrodot übersetzt von
Hk». Mag. Degen folgt aufs nächste Jahr . Litj
Eubsekibenren erhalten das Alphabet dieser Samm¬
lung um kr. naa-het ist von jeder Sammlung dich
Preist ein Drittel höher«

Sie studieren . Ein Lesebuch zur Beherzigimz aller,
Studierenden . Ein Pendant zum Briefwechsel dreier'

akademischerFreunde, 8. ! si. t ; kl:



»8 '

UI! ^
8 ki

4 ttr
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; kr»
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